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Berechnungsbe

Informationen nach dem Gesetz uber die Zertifizierung von
Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen (AltZertG)

DWS RiesterRente Premium, Alter 25 Jahre, Rentenbeginn mit 60

Laufzeit eingezahlte Betrage Angenommene Wertentwicklung p.a.
in Jahren in EUR 2% 4% 6% 8% 10%
1 1.200 753 767 782 797 811
2 2.400 1.520 1.565 1.611 1.657 1.704
3 3.600 2.304 2.396 2.490 2.587 2.686
4 4.800 3.102 3.259 3.421 3.590 3.766
5 6.000 3.917 4.156 4.409 4.674 4.954
6 7.200 5.219 5.571 5.945 6.344 6.769
7 8.400 6.548 7.041 7.573 8.147 8.766
8 9.600 7.902 8.571 9.300 10.095 10.962
9 10.800 9.284 10.161 11.129 12.198 13.377
10 12.000 10.694 11.816 13.069 14.469 16.035
DWS RiesterRente Premium, Alter 35 Jahre, Rentenbeginn mit 60
Laufzeit eingezahlte Betrage Angenommene Wertentwicklung p.a.
in Jahren in EUR 29% 4% 6% 8% 10%
1 1.200 887 905 922 939 957
2 2.400 1.792 1.846 1.899 1.954 2.009
3 3.600 2.716 2.824 2.935 3.049 3.166
4 4.800 3.657 3.842 4.033 4.233 4.440
5 6.000 4618 4.900 5.197 5511 5.840
6 7.200 5.934 6.344 6.781 7.247 7.744
7 8.400 7.277 7.845 8.459 9.122 9.838
8 9.600 8.646 9.407 10.239 11.148 12.141
9 10.800 10.043 11.031 12.125 13.335 14.675
10 12.000 11.468 12.720 14.124 15.698 17.462
DWS RiesterRente Premium, Alter 45 Jahre, Rentenbeginn mit 60
Laufzeit eingezahlte Betrage Angenommene Wertentwicklung p.a.
in Jahren in EUR 2% 4% 6% 8% 10%
1 1.200 1.022 1.042 1.062 1.082 1.102
2 2.400 2.064 2.126 2.187 2.250 2.314
3 3.600 3.128 3.252 3.381 3.512 3.647
4 4.800 4.212 4.424 4.645 4.875 5.113
5 6.000 5.318 5.643 5.986 6.347 6.726
6 7.200 6.649 7117 7.617 8.150 8.719
7 8.400 8.005 8.649 9.345 10.098 10.910
8 9.600 9.389 10.243 11.178 12.201 13.321
9 10.800 10.801 11.901 13.120 14.473 15.972
10 12.000 12.241 13.625 15.179 16.926 18.889

Es handelt sich um fiktive Berechnungsbeispiele geméafRk & 7 Abs. 1, Satz 2, Nr. 2 Gesetz tber die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen (AltZertG).
Die hier unterstellten Angaben kénnen in der Praxis anders aussehen, insbesondere erlauben Wertentwicklungen in der Vergangenheit keine Prognose fir zukiinftige
Ergebnisse. Die Berechnung des gebildeten Kapitals kann daher hoher oder niedriger ausfallen.

Die Berechnungsbeispiele basieren auf einem regelmaRigen jahrlichen Beitrag von 1200,- EUR. Fondsanteile werden ohne Ausgabeaufschlag erworben. Die Verwal-
tungsvergitung sowie die Abschluss- und Vertriebskosten gemaR der Aufstellung der Entgelte und Kosten in den Vertragsbedingungen werden bei dem gebildeten
Kapital berlcksichtigt. Fir die Verwaltung der Fondsanteile fallen zusétzlich Depotgebihren von derzeit 15,40 EUR pro Jahr an, das aktuell giiltige Preisverzeichnis/
Konditionentableau finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Die staatlichen Forderungen in Form einer jéhrlichen Zulage sowie des eventuell gewahrten
Sonderausgabenabzuges wurden nicht einkalkuliert. Bei der Ubertragung des Altersvorsorgevertrages auf einen anderen Anbieter werden zusatzlich Wechselkosten
von derzeit 51,30 EUR berechnet.

Eine Einwilligung nach § 10a Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des Einkommensteuergesetzes ist Voraussetzung der Forderberechtigung fir den dort genannten Per-
sonenkreis.

Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich darliber informieren, ob und wie die DWS ethische, soziale und 6kologische Belange bei der Verwendung der
eingezahlten Altersvorsorgebeitrage bertcksichtigt.

Der Altersvorsorgevertrag DWS RiesterRente Premium ist nach den Vorschriften des Gesetzes liber die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basis-
rentenvertragen (AltZertG) am 28.11.2006 von der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Postfach 1253, D-53002 Bonn, mit Wirkung zum
01.12.2006 zertifiziert (Zertifizierungsnummer: 003837) worden und damit im Rahmen des & 10a und des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes
steuerlich forderfahig. Bei der Zertifizierung ist nicht gepruft worden, ob die DWS RiesterRente Premium wirtschaftlich tragfahig, die Beitragszusage der
DWS Investment GmbH erfiillbar ist und die Vertragsbedingungen zivilrechtlich wirksam sind.

Sollten aufgrund gesetzlicher Anderungen des AVmG, des AltZertG oder aufgrund eines Erlasses einer Rechtsverordnung oder Verwaltungsrichtlinie zur néheren Ausge-
staltung des AVmG oder des AltZertG Anpassungen des Vertrages notwendig werden, kann die DWS insoweit einseitig Anderungen der Besonderen Bedingungen
flr Altersvorsorgevertrage vornehmen.




Besondere Bedingungen fiir die DWS RiesterRente Premium

Allgemeine Bestimmungen

1 Vertragsschluss

Zwischen dem Anleger und der DWS Investment GmbH (nachfolgend DWS genannt) kommt
mit Eroffnung eines Depots bei der DWS fiir die DWS RiesterRente Premium (nachfolgend
DWS Depot genannt) ein Altersvorsorgevertrag im Sinne des §81Abs. 1 des Gesetzes liber
die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen (AltZertG) zu den nachfol-
genden Bedingungen zu Stande. Der Altersvorsorgevertrag ist ein Vertrag Uber eine kapital-
gedeckte Altersvorsorge des Anlegers und unterliegt nach MafRgabe der Vorschriften des
Altersvermdgensgesetzes bis zu bestimmten Héchstgrenzen der staatlichen Forderung.
Voraussetzung fur den Abschluss eines DWS RiesterRente Premium Vertrages ist, dass zwi-
schen Vertragsbeginn und beantragtem Beginn der vertraglich vereinbarten Auszahlungs-
phase gemal’ Nr. 9 dieser Bedingungen mindestens 7 Jahre liegen. Die DWS behalt sich
vor, Antrdge von Anlegern abzulehnen, die diese Mindestlaufzeit unterschreiten. Fir den
Abschluss der DWS RiesterRente Premium ist ein Mindestalter des Anlegers nicht erforderlich.

2. Ansparphase und Auszahlungsphase
Der Altersvorsorgevertrag gliedert sich in einen Anlageplan zum Erwerb von Fondsanteilen
(Ansparphase) und einen Auszahlungsplan flr das angesparte Kapital (Auszahlungsphase).

Ansparphase

3. Altersvorsorgebeitrage

Der Anleger verpflichtet sich im Rahmen dieses Altersvorsorgevertrages, in der Ansparphase
laufend, mindestens einmal pro Kalenderjahr, Aufwendungen (Altersvorsorgebeitrage) auf
das DWS Depot zu erbringen. Einzahlungen kénnen wahrend der Ansparphase ausschlief3-
lich per Lastschrifteinzug erfolgen, soweit es sich nicht um staatliche Zulagen oder um
eine KapitalUbertragung im Rahmen des Anbieterwechsels handelt. Altersvorsorgebeitrage
in Form einer Erhéhung der , regelméRigen Beitrdge” und in Form von unregelmaRigen
Zuzahlungen (, Einmalzahlungen” und/oder , zusatzliche Beitrage”) Uber die jeweils staat-
lich geforderte Hochstgrenze hinaus kénnen dabei nur bis 5 Jahre vor dem vertraglich ver-
einbarten Beginn der Auszahlungsphase gemaf Nr. 9 dieser Bedingungen erbracht werden.
. Regelmaliige Beitrage" sind die vom Anleger bei Vertragsschluss gewahlten regelmaligen
monatlichen, vierteljahrlichen, halbjahrlichen oder jahrlichen Eigenbeitréage fir seine DWS
RiesterRente Premium. Im Rahmen der genannten Grenzen ist eine Anpassung der ,regel-
méRigen Beitrage” jederzeit mit schriftlichem Auftrag durch den Anleger moglich. Unregel-
mafige Zuzahlungen kdnnen im Rahmen der genannten Grenzen jederzeit mit schriftlichem
Auftrag geleistet werden.

Als ,zusatzliche Beitrdge” gelten staatliche Zulagen, neben den regelméfiigen Beitragen ge-
sondert geleistete Einmalzahlungen oder im Falle einer nachtraglichen Erhéhung der bei Ver-
tragsbeginn vereinbarten , regelméaRigen Beitrage” die Differenz zwischen dem erhéhten Bei-
trag und dem urspriinglich bei Vertragsbeginn vereinbarten , regelméaRigen Beitrag”. Als eine
Erhéhung der Beitrage und damit als , zuséatzlicher Beitrag” gilt nicht, wenn der Anleger wah-
rend der Vertragslaufzeit seine bei Vertragsbeginn vereinbarte ,regelmalige Sparrate” redu-
ziert hat und anschlieRend wieder auf die bei Vertragsbeginn vereinbarte Hohe erhéht. Ist der
Anleger bei Abschluss dieses Altersvorsorgevertrages noch minderjéhrig, endet die Beitrags-
zahlungsverpflichtung fir ihn automatisch einen Tag vor Vollendung des 18. Lebensjahres.

4. Anlage der Altersvorsorgebeitrage

Die Altersvorsorgebeitrdge (einschlielich Zulagen) werden gemaR den vorstehen-
den Angaben in Anteilen an Investmentfonds angelegt. Soweit es sich um ausschuttende
Investmentfonds handelt, werden die Ausschittungsbetrdge kostenfrei unverzlglich zum
Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds wieder angelegt.

5. Dauer der Ansparphase

Die Ansparphase beginnt mit Aufnahme der regelméaRigen Einzahlung von Altersvorsorge-
beitrdgen durch den Anleger und endet — unbeschadet einer Kiindigung des Altersvorsorge-
vertrages nach Nr. 7.1 - mit Beginn der Auszahlungsphase (Nr. 9).

6. Ruhen des Altersvorsorgevertrages

Der Anleger ist wahrend der Ansparphase gem. Nr. 5 berechtigt, den Altersvorsorgevertrag
ruhen zu lassen. Der Anleger ist verpflichtet, das Ruhen des Vertrages durch schriftliche Erkla-
rung gegentiber der DWS 10 Tage vor Beginn der Ruhephase anzuzeigen. Eine Zahlungsein-
stellung ohne vorherige Vertragskiindigung fiihrt ebenfalls zum Ruhen des Vertrages. In diesem
Fall tragt der Anleger die der DWS hierdurch entstandenen Kosten flr Lastschriftretouren.

7. Ubertragung

7.1 Der Anleger ist berechtigt, den Altersvorsorgevertrag wahrend der Ansparphase (Nr. 5)
mit einer Frist von drei Monaten durch schriftlichen Auftrag zum Ende eines Kalender-
vierteljahres zu kiindigen, um das zu diesem Zeitpunkt gebildete Kapital auf einen anderen
auf seinen Namen lautenden Altersvorsorgevertrag der DWS oder eines anderen Anbieters
von Altersvorsorgevertragen zu tbertragen. Im Fall der Kiindigung ist der Anleger verpflich-
tet, der DWS das Bestehen des anderen Altersvorsorgevertrages rechtzeitig vor Ablauf der
Kindigungsfrist in geeigneter Form nachzuweisen. Im Fall der Kiindigung entfallen die Hochst-
standssicherung nach Nr. 8 und die Beitragszusage nach Nr. 10 ohne weiteres.

7.2 Fir die Ubertragung kann die DWS ein Entgelt verlangen.

7.3 Beabsichtigt der Anleger das bei einem anderen Anbieter im Rahmen eines nach dem
AltZertG abgeschlossenen Altersvorsorgevertrages gebildete Kapital auf einen Altersvorsorge-
vertrag bei der DWS Ubertragen zu lassen, bedarf die Ubertragung der Zustimmung der DWS.

8.  Hochststand ung/ Ablaufstabilisator

81 Hochststandssicherung

Ab dem vollendeten 55. Lebensjahr bietet die DWS dem Anleger zusatzlich die Méglichkeit
einer Hochststandssicherung seines Altersvorsorgevermaégens bis zum Beginn der Auszah-
lungsphase an. Vor Vollendung des 55. Lebensjahres wird sich die DWS mit dem Anleger
in Verbindung setzen und ihn Uber die Einzelheiten zur Option der Hochststandssicherung
informieren.

Der Anleger kann eine Hochststandssicherung seines Altersvorsorgevertrages einmal bis
spatestens drei Monate vor Beginn der Auszahlungsphase gemaR Nr. 9 dieser Bedingungen
schriftlich bei der DWS beantragen. Dieses Datum (nachfolgend , Referenzrenteneintritts-
termin”) wird von der DWS fir die Hochststandssicherung als Termin zu Grunde gelegt.
Der Beginn der Auszahlungsphase richtet sich nach Nr. 9 dieser Bedingungen und kann von
dem Referenzrenteneintrittstermin abweichen. Eine einmal gewahlte Hochststandssicherung
kann nicht wieder abgewahlt werden.

Die DWS bestétigt dem Anleger die Hochststandssicherung und den Referenzrenteneintritts-
termin flr seinen Altersvorsorgevertrag in einer separaten Mitteilung. Als , erster Hochst-
stand” wird der Gegenwert des Altersvorsorgevermdgens des Anlegers zum Zeitpunkt der
Annahme des Antrages durch die DWS festgeschrieben. Bis zum Erreichen des Referenz-
renteneintrittstermins wird dann an bestimmten Stichtagen ermittelt, ob das Altersvorsorge-
vermogen des Anlegers einen hoheren Stand als zum Zeitpunkt der Annahme des Antrages
durch die DWS erreicht hat. Stichtag ist der jeweils flinfte Kalendertag eines jeden Monats,
an dem Geschéftsbanken in Luxemburg und in Frankfurt am Main geoffnet sind. Sollte der
Stichtag kein Tag sein, an dem Geschaftsbanken in Luxemburg und Frankfurt am Main
geoffnet sind, wird der nachstfolgende Tag herangezogen, an dem Geschaftsbanken in
Luxemburg und Frankfurt am Main gedffnet sind. Als erster Stichtag wird dabei der auf die
Annahme durch die DWS folgende fuinfte Kalendertag eines Monats berlicksichtigt.

Sofern an einem Stichtag ein Stand ermittelt wird, der Gber dem Niveau des bisher festge-
schriebenen Hochststandes liegt, wird dieser als der neue Hochststand festgeschrieben. Der
so bis zum Referenzrenteneintrittstermin jemals erreichte Hochststand (vorbehaltlich einer
Reduzierung bei Teilkiindigung geméfR Nr. 14.2 dieser Bedingungen) steht dem Anleger zu
Beginn der Auszahlungsphase als Altersvorsorgevermégen mindestens zur Verflgung. Sollte
der Wert des Altersvorsorgevermogens an den Stichtagen den ,ersten Hochststand” nicht
Uberschreiten, wird der ,erste Hochststand” bei Beginn der Auszahlungsphase zu Grunde
gelegt. Die , Informationen Uber den Vertragsverlauf” und die Informationen im ,, Online-
Konto” des Anlegers geméaR der Nr. 17 und 18 dieser Bedingungen geben Aufschluss tber
die vorgenannten Parameter, insbesondere den aktuellen Portfoliowert sowie den aktuellen
Hochststand zum bekannt gegebenen Referenzrenteneintrittstermin.

Der Anleger erhélt nur dann die volle Héchststandssicherung, wenn die Auszahlungsphase
gemal dem zuvor vereinbarten Referenzrenteneintrittstermin beginnt. Liegt der Beginn
der Auszahlungsphase — gleich aus welchem Grunde - vor dem fir die Hochststandssiche-
rung bekanntgegebenen Referenzrenteneintrittstermin, so entféllt die volle Hochststandssi-
cherung. Fir die Auszahlungsphase wird dann der jeweils aktuelle Portfoliogegenwert zum
tatsachlichen Renteneintritt zu Grunde gelegt, zumindest jedoch der Barwert des zuletzt
festgeschriebenen Hochststandes bezogen auf den Zeitpunkt des tatsachlichen Beginns der
Auszahlungsphase.

Unabhéangig von der Mdglichkeit der Hochststandssicherung und dem fir den Anleger jeweils
festgeschriebenen Hochststand besteht in jedem Fall die Beitragszusage der DWS nach Nr. 10
dieser Bedingungen.

8.2 Ablaufstabilisator

Die DWS bietet dem Anleger auch die Moglichkeit jederzeit vor dem vereinbarten Beginn
der Auszahlungsphase einen Ablaufstabilisator zu wéhlen.

Der Ablaufstabilisator bewirkt, dass bei Annaherung an den vereinbarten Beginn der Auszah-
lungsphase die Mischung der Kapitalanlage in der risikoreicheren Komponente (Wertsteige-
rungskomponente) durch ein oder mehrere risikodrmere Investments ergénzt wird. Zum
vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase soll die risikoreichere Komponente vollstéandig in
risikodrmere Investments Uberfuhrt sein.

Der Ablaufstabilisator beginnt grundsatzlich mit dem Stichtag 10 Jahre vor dem vereinbarten
Beginn der Auszahlungsphase; bei Laufzeiten unter 10 Jahren ab Beantragung, aber nicht vor
Beginn des sechsten Vertragsjahrs. Ein einmal gewahlter Ablaufstabilisator kann nicht wieder
abgewahlt werden. Unabhangig von der Wahl des Ablaufstabilisators besteht in jedem Fall die
Beitragszusage der DWS nach Nr. 10 dieser Bedingungen. Zusétzlich zum Ablaufstabilisator
kann eine Hochststandssicherung gewahlt werden. Die isolierte Wahl des Ablaufstabilisators
hat keine Absicherung von Hochststanden zur Folge. Der Ablaufstabilisator dient der Redu-
zierung der zu erwartenden Schwankungen des Wertes des Altersvorsorgevermogens des
Anlegers ab dem Stichtag der Anwendung und stellt keine Garantie dar.

Auszahlungsphase

9.  Beginn der Auszahlungsphase

Leistungen aus diesem Altersvorsorgevertrag (Auszahlungsphase) werden von der DWS im
Rahmen eines Auszahlungsplans spétestens ab dem 1. Januar des auf den in §35 Nr. 1 Sozial-
gesetzbuch VI bezeichneten Zeitpunkt folgenden Jahres — derzeit nach Vollendung des 67.
Lebensjahres — (malgeblich ist die zur Zeit des Vertragsschlusses geltende Rechtslage) zum
vertraglich vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase erbracht. Als vertraglich vereinbarter
Beginn der Auszahlungsphase gilt der 1. des Folgemonats nach Vollendung des im Antrag
angegebenen Lebensjahres. Der frithestmdgliche Beginn der Auszahlungsphase ist der
erste Tag des Folgemonats nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Anlegers. Bei Alters-
vorsorgevertragen, die nach dem 31.12.2011 abgeschlossen werden, ist der frihestmdgliche
Beginn der erste Tag des Folgemonats nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Anlegers.
Der Beginn der vertraglich vereinbarten Auszahlungsphase kann auch vor den urspriinglich
vereinbarten Termin vorverlegt werden, sofern zu diesem Zeitpunkt die eingezahlten Alters-
vorsorgebeitrage (einschlielich Zulagen) bereits zur Verfugung stehen.

10. Beitragszusage

Die DWS sagt zu, dass dem Anleger (vorbehaltlich einer Reduzierung bei Teilkiindigung
geman Nr. 14.2 dieser Bedingungen) zum vertraglich vereinbarten Beginn der Auszahlungs-
phase mindestens der Betrag der von ihm eingezahlten Altersvorsorgebeitréage (einschlieRlich
Zulagen) zur Verfligung steht.

11.  Ausgestaltung der Auszahlungsphase

11.1  Die Auszahlung des Altersvorsorgevermogens erfolgt in der Auszahlungsphase (Nr. 9) in
Form von monatlichen zugesagten gleich bleibenden oder steigenden Ratenzahlungen im Rah-
men eines Auszahlungsplans mit einer unmittelbar anschlieRenden lebenslangen Teilkapital-
verrentung ab dem vollendeten 85. Lebensjahr. Die gesonderte Auszahlung der in der Auszah-
lungsphase anfallenden Zinsen und Ertrdge als variable Teilraten ist zuldssig, soweit die DWS
diese nicht zur Erfillung ihrer sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen bendtigt.
11.2  Bei Abschluss eines Auszahlungsplans wird ein Teil des zu Beginn der Auszahlungsphase
zur Verfligung stehenden Kapitals zu Beginn der Auszahlungsphase in eine Rentenversicherung
eingebracht, die dem Anleger ab Vollendung des 85. Lebensjahres eine gleich bleibende oder
steigende lebenslange Leibrente gewahrt, deren erste monatliche Rate mindestens so hoch
ist wie die letzte monatliche Auszahlung aus dem Auszahlungsplan unter Auf3erachtlassung
variabler Teilraten.

11.3 Die Berechnung der Altersversorgung erfolgt auch beziglich der Rentenleistungen
unabhéngig vom Geschlecht des Anlegers.

11.4 Der Anleger kann verlangen, dass die DWS zu Beginn der Auszahlungsphase bis zu
30% des in diesem Zeitpunkt zur Verfigung stehenden geforderten Kapitals auRerhalb der
monatlichen Leistungen an ihn auszahlt.

11.5 Die DWS ist berechtigt, bis zu zwolf Monatsleistungen in einer Auszahlung zusam-
menzufassen oder eine Kleinbetragsrente durch eine Einmalauszahlung zu Beginn der Aus-
zahlungsphase abzufinden. Eine Kleinbetragsrente ist eine Rente, die bei gleichmaRiger
Verrentung des gesamten zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfligung stehenden Kapi-
tals eine monatliche Rente ergibt, die 1% der monatlichen BezugsgrofRe nach § 18 Sozial-
gesetzbuch IV nicht Ubersteigt. Bei der Berechnung dieses Betrages werden alle bei der
DWS bestehenden Vertrage des Anlegers insgesamt beriicksichtigt, auf die geforderte Alters-
vorsorgebeitrage geleistet wurden.

11.6  Zu Beginn der Auszahlungsphase kann das gesamte vorhandene und auf nicht gefér-
derten Beitrdgen beruhende Guthaben ganz oder teilweise entnommen oder gemaf dieser
Nr. 11 verrentet werden.

Sonstige Bestimmungen
12.  Altersvorsorge-Eigenheimbeitrag
Der Anleger ist wéhrend der Ansparphase gem. Nr. 5 berechtigt, durch schriftliche Erklarung
gegentliber der DWS mit einer Frist von 6 Wochen zum Monatsende die Auszahlung von
bis zu 75 % oder 100 % des geforderten Kapitals fur eine Verwendung zu eigenen Wohn-
zwecken im Sinne des § 92a und § 92b des Einkommensteuergesetzes zu verlangen.
Im Fall einer solchen Entnahme von gebildetem Kapital zu eigenen Wohnzwecken verrin-
gert sich anteilméafig die Hohe des Betrages, den die DWS dem Anleger nach Nr. 10
zusagt. Der von der DWS zugesagte Betrag (Nr. 10) verringert sich im gleichen Verhaltnis
wie sich das gebildete Kapital durch den entnommenen Betrag verringert und berechnet
sich gemaR folgender Formel:

Summe Zusage vor Entnahme x entnommener Betrag _ Summe Zusage

gebildetes Kapital nach Entnahme

Sofern die Hochststandssicherung nach Nr. 8.1 gewahlt wurde, entféllt diese ohne weiteres.
Ein gegebenenfalls gewahlter Ablaufstabilisator nach Nr. 8.2 bleibt unberihrt.

Summe Zusage
vor Entnahme

13.  Abtretungs- und Ubertragungsverbot
Die Abtretung oder Ubertragung von Forderungen oder Eigentumsrechten aus diesem Alters-
vorsorgevertrag an Dritte ist ausgeschlossen.

14. Schadliche Verwendung/Kiindigung/ Teilkiindigung

14.1 Eine schadliche Verwendung liegt vor, falls der Anleger den Altersvorsorgevertrag
durch schriftlichen Auftrag vollstandig kiindigt, ohne das Altersvorsorgevermogen auf einen
anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag zu tibertragen und ohne dass eine Auszahlung
von ausschlieflich ungefordertem Altersvorsorgevermogen, eine Auszahlung im Rahmen
der Auszahlungsphase nach Nr. 11 oder die Voraussetzungen der Nr. 12 (Altersvorsorge-
Eigenheimbeitrag) vorliegen. Die DWS zeigt eine schadliche Verwendung nach Ablauf der
Kindigungsfrist der zentralen Zulagenstelle an. Die Kindigungsfrist betragt 6 WWochen zum
Monatsende. Erst nach Mitteilung der Hohe des Rickzahlungsbetrages der steuerlichen
Forderung (nachfolgend , Rickzahlungsbetrag” genannt) durch die zentrale Zulagenstelle
wird die DWS die Verfligung des Anlegers ausfliihren und den Verkaufserlos abzlglich des
Rickzahlungsbetrages zugunsten der zentralen Zulagenstelle an den Anleger auszahlen.



Der Verkauf der Anteile erfolgt spatestens zum Ricknahmepreis des dritten Bewertungstages,
der dem Eingang der Mitteilung der zentralen Zulagenstelle bei der DWS folgt. Im Fall der
Kindigung entfallen die Hochststandssicherung nach Nr. 8 und die Beitragszusage nach
Nr. 10 ohne weiteres.

14.2 Eine Teilkiindigung des Altersvorsorgevertrages ist nur zuldssig, sofern es sich bei dem
gekindigten Guthaben ausschlieRlich um Guthaben aus nicht geforderten Beitragen handelt
und das im Vertrag verbleibende Restguthaben 2.000,- EUR nicht unterschreitet. Aus dem
aktuellen und den letzten beiden Beitragsjahren kdnnen nur solche vom Anleger eingezahlten
Beitrage verfligt werden, die pro Beitragsjahr tber der Betragsgrenze von derzeit 1.946,- EUR
liegen. Im Falle der Teilkiindigung wéhrend der Ansparphase verringert sich der von der DWS
gemaR Nr. 10 zugesagte Betrag im gleichen Verhdltnis wie sich das gebildete Kapital durch
den entnommenen Betrag verringert und berechnet sich gemaf der in Nr. 12 angegebenen
Formel. Sofern die Hochststandssicherung nach Nr. 8.1 gewahlt wurde, reduziert sich der
zuletzt festgeschriebene Hochststand unter entsprechender Anwendung der in Nr. 12 angege-
benen Formel. Ein gegebenenfalls gewahlter Ablaufstabilisator nach Nr. 8.2 bleibt unberthrt.
Fur eine Teilkiindigung ungeforderter Beitrdge werden keine zusatzlichen Kosten erhoben.
Der Anleger kann eine Teilklindigung ungeforderter Beitrdge nur einmal pro Kalenderjahr in
Anspruch nehmen.

14.3 Der Altersvorsorgevertrag endet mit dem Tod des Anlegers.

14.4 Eine ordentliche Kiindigung des Altersvorsorgevertrages durch die DWS ist ausge-
schlossen.

15. Kosten und Gebiihren

15.1 Séamtliche in Ansatz gebrachte Abschluss- und Vertriebskosten fur einen Alters-
vorsorgevertrag werden Uber einen Zeitraum von mindestens finf Jahren in gleichma-
Rigen Jahresbeitragen verteilt. Dies gilt nicht, soweit diese Kosten als Prozentsatz von den
Altersvorsorgebeitrdgen abgezogen werden (z.B. bei ungeplanten Zuzahlungen oder bei
staatlichen Zulagen). Fir den Abschluss einer Rentenversicherung (Nr. 11.2) kénnen weitere
Kosten entstehen (zum Beispiel Verwaltungskosten des Versicherers). DWS Investments ver-
zichtet auf mdgliche Provisionen fir den Abschluss der Rentenversicherung.

Die Abschluss- und Vertriebskosten sind die Kosten, die dem Anleger bei Abschluss der DWS
RiesterRente Premium fiir , regelméafRige Beitrage” (15.2) und bei Wahl einer Dynamisierung
(15.3) oder wahrend der Vertragslaufzeit fur ,zusatzliche Beitrdge” (15.4) entstehen. Die
Abschluss- und Vertriebskosten enthalten insbesondere die Kosten fiir Vertriebsprovisionen
und Finanzierung sowie die Kosten fur Datenerfassung, Drucksticke und Portokosten.
Der Anleger zahlt die Abschluss- und Vertriebskosten, indem die DWS von seinen Alters-
vorsorgebeitrdgen (einschlieBlich Zulagen) zu den in Nr. 15.1 bis 15.4 beschriebenen Zeit-
punkten anteilig einen Betrag einbehélt und nicht in Fondsanteile anlegt. Die DWS legt den
verbleibenden Betrag wahrend der gesamten Vertragsdauer zum Anteilwert, d.h. ohne Aus-
gabeaufschlag, und geméal dem im Antrag beschriebenen finanzmathematischen Modell in
Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstiicken an. Ubertragt der Anleger das Kapital aus einemanderen
Altersvorsorgevertrag auf den Altersvorsorgevertrag DWS RiesterRente Premium werden flr
diesen Ubertrag keine Abschluss- und Vertriebskosten erhoben. Die DWS gibt die Abschluss-
und Vertriebskosten teilweise oder vollstandig an den Vermittler oder die Vertriebsstelle weiter.
15.2 Bei Abschluss der DWS RiesterRente Premium entstehen dem Anleger Abschluss-
und Vertriebskosten in Hohe von 5,5 % der Summe aller bei Vertragsbeginn vereinbarten
regelmaBigen Beitrage” (gemafl Nr. 3 dieser Bedingungen) bis zum bei Vertragsabschluss
vertraglich vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase (geplante Beitragssumme). Es
werden aber maximal 45 Beitragsjahre fir die Kalkulation der geplanten Beitragssumme
bertcksichtigt. Ein Berechnungsbeispiel zur Ermittlung der Abschluss- und Vertriebskosten
auf Basis einer monatlichen Sparrate i.H.v. 100,- EUR ergibt sich aus dem jeweils aktuellen
Antrag der DWS RiesterRente Premium. Eine Berechnung fir abweichende Sparraten
gleicher Laufzeit ergibt sich durch entsprechende Multiplikation/Division. Der Anleger zahlt
die Abschluss- und Vertriebskosten in Héhe von 5,5 %, indem die DWS wahrend der ersten
finf Laufzeitjahre der DWS RiesterRente Premium von seinen ,regelmaRigen Beitragen”
anteilig einen gleichméafigen Betrag einbehélt und nicht in Fondsanteile anlegt. Nach Ablauf
der ersten funf Laufzeitjahre werden die ,regelmaRigen Beitrage” des Anlegers vollstandig
dem Depot zugefiihrt und es werden keine weiteren Abschluss- und Vertriebskosten
flr die ,regelméafigen Beitrdge” berechnet. Die bei Vertragsbeginn vereinbarten ,regel-
malRigen Beitrdge” konnen von dem Anleger reduziert oder erhoht werden. Reduziert der
Anleger die vereinbarten ,regelmaRigen Beitrdge"” innerhalb der ersten finf Laufzeitjahre
der DWS RiesterRente Premium, reduzieren sich ab diesem Zeitpunkt die von ihm kinf-
tig zu zahlenden Abschluss- und Vertriebskosten im gleichen Verhéltnis, wie sich sein
.regelmaliger Beitrag” reduziert. Eine Erhohung der ,regelméaRigen Beitrage” Uber die
jeweils staatlich geférderte Hochstgrenze hinaus ist nur bis 5 Jahre vor dem vertraglich
vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase zuldssig (Nr. 3 dieser Bedingungen). Erhoht der
Anleger die bei Vertragsbeginn vereinbarten ,regelméafigen Beitrdge” wahrend der Laufzeit
des Vertrages, handelt es sich um , zusétzliche Beitrdge” nach Nr. 15.4 dieser Bedingungen.
Lésst der Anleger den Vertrag wéhrend der ersten funf Laufzeitjahre ruhen, zahlt er mit
Wiederaufnahme der Zahlung der ,regelméaRigen Beitrdge” innerhalb der ersten funf Lauf-
zeitjahre Abschluss- und Vertriebskosten in gleicher Hohe wie vor dem Ruhenlassen (sofern
er seine Beitrage nicht erhoht oder reduziert).

15.3 Der Anleger kann bei Vertragsbeginn eine Dynamisierung seiner , regelmaRigen Bei-
trage” um 5% wahlen. Die Dynamisierung erfolgt immer zum 1. Januar, erstmals in dem
auf den Vertragsbeginn folgenden Jahr. In dem auf den Vertragsbeginn folgenden Jahr
werden die bei Vertragsbeginn vereinbarten ,regelméfigen Beitrdge” um 5% erhoht
(,erhdhte regelmaRige Beitrdge”). In den folgenden Jahren erfolgt die Dynamisierung auf
Basis des jeweils zuletzt ,erhohten regelméfigen Beitrags”. Die DWS berechnet auf
die Differenz zwischen dem bei Vertragsschluss vereinbarten , regelméaRigen Beitrag” und
dem durch die Dynamisierung erhéhten Beitrag jeweils, d. h. bei jeder Zahlung, einen Betrag
von 5% als Abschluss- und Vertriebskosten, der nicht in Fondsanteile angelegt wird. Der
Anleger kann einer bei Vertragsbeginn gewahlten Dynamisierung jederzeit schriftlich wider-
sprechen.

15.4 Zusatzlich zu den in Nr. 15.2 und 15.3 aufgezahlten Abschluss- und Vertriebskosten
entstehen dem Anleger Abschluss- und Vertriebskosten fir , zuséatzliche Beitrdge” gemal
Nr. 3. Auf jeden ,zuséatzlichen Beitrag” erhebt die DWS jeweils einen Betrag in Hohe von
5% als Abschluss- und Vertriebskosten, der nicht in Fondsanteile angelegt wird.

15.5 Die DWS RiesterRente Premium ist als langfristige Anlageform ausgerichtet. Durch
die insbesondere gemafR Nr. 15.1 und 15.2 dieser Bedingungen innerhalb der ersten finf
Laufzeitjahre in Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten, die sich u. a. nach der Hohe
der bei Vertragsbeginn vereinbarten ,regelméaRigen Beitrdge” berechnen, ist eine Reduzierung
der vereinbarten Beitrdge nach den ersten finf Laufzeitjahren des Altersvorsorgevertrages
sowie eine Kindigung oder Teilkiindigung zu Beginn der Laufzeit fir den Anleger mit erhdhten
Kosten verbunden, weil vom Anleger bereits getilgte Abschluss- und Vertriebskosten nicht
zurlickerstattet werden.

16. Kapitalverwaltungskosten, sonstige Kosten

16.1  Zur Abgeltung der Kosten fir die Verwaltung des gebildeten Kapitals werden Fonds-
kosten erhoben, deren Héhe sich aus dem Verkaufsprospekt der Fonds in der jeweils geltenden
Fassung ergibt und die dem jeweiligen Sondervermdgen unmittelbar belastet werden.

16.2 Fur die Fihrung der Investmentkonten werden von der DWS Entgelte erhoben, deren
Hohe und Zahlweise sich aus den , Hinweisen auf die Hohe der Entgelte und Kosten” bzw.
den Allgemeinen Geschaftsbedingungen fir DWS Depots in der jeweils geltenden Fassung
in Verbindung mit dem aktuellen Preisverzeichnis ergibt. Darlber hinaus kann die DWS
Gebiihren fur den Wechsel des Anlegers in ein anderes begtinstigtes Anlageprodukt oder zu
einem anderen Anbieter unter Mitnahme des gebildeten Kapitals sowie im Falle einer einer
schédlichen Verwendung nach Nr. 14.1 verlangen.

17. Information tber den Vertragsverlauf

Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich Uber die Verwendung der eingezahlten
Altersvorsorgebeitrage, das bisher gebildete Kapital, die einbehaltenen anteiligen Abschluss-
und Vertriebskosten, die Kosten fiir die Verwaltung des gebildeten Kapitals und die erwirt-
schafteten Ertrage informieren. Darliber hinaus wird die DWS darUber schriftlich informieren,
ob und wie ethische, soziale und 6kologische Belange bei der Verwendung der eingezahlten
Altersvorsorgebeitrage berticksichtigt werden.

18.  Online-Konto

Die DWS richtet dem Anleger fur die DWS RiesterRente Premium ein Online-Konto ein
und stellt dem Anleger in dem elektronischen Postkorb seines Online-Kontos sémtliche
Informationen zu getatigten Umschichtungen/Umsétzen (einschlieRlich Einzahlungen) oder
zu Bestandsverdanderungen auf seinen Investmentkonten (die , Abrechnungsinformationen”)
zur Verfiigung. Der Anleger kann diese Informationen unter der Adresse www.dws.de jeder-
zeit durch die Eingabe einer PIN/TAN Kombination abrufen, die ihm von der DWS nach
Er6ffnung des DWS RiesterRente Premium-Portfolios zugesandt wird. Der Anleger hat die
Maglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu andern und sich die Abrechnungsinformationen
auf dem Postweg zusenden zu lassen. Firr dadurch evtl. entstehende Kosten der postalischen
Zustellung wird die DWS gesonderte Gebiihren gemald Nr. 6 der ,Hinweise auf die Hohe der
Entgelte und Kosten” erheben. Auch fur die DWS ist der Online-Konto Service jederzeit
widerruflich. Die DWS ist berechtigt, dem Anleger samtliche seit Erstellung der zuletzt zuge-
sandten Abrechnung angefallenen Abrechnungsinformationen ohne zusatzliche Kosten per
Post oder in sonstiger Weise zukommen zu lassen, wenn der Anleger die im elektronischen
Postkorb seines Online-Kontos Uber einen Zeitraum von sechs Monaten bereitgestellten
Bestandsinformationen nicht abgerufen hat. Fir den Anleger gelten bei der Nutzung des
Online-Kontos die Mitwirkungspflichten nach den Allgemeinen Geschaftsbedingungen fir
DWS Depots. Er hat die in dem Online-Konto eingestellten Abrechnungsinformationen auf
ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit zu Uberprifen und etwaige Einwendungen unverziiglich
(spatestens nach Erhalt der papierhaften Kontoausziige, Abrechnungen, Aufstellungen und
sonstigen Anzeigen) zu erheben.

19. Allgemeine Geschaftsbedingungen fiir DWS Depots

In Ergénzung der Besonderen Bedingungen fir die DWS RiesterRente Premium gelten die
Allgemeinen Geschaftsbedingungen fir DWS Depots in der jeweils gliltigen Fassung, soweit
sie den Besonderen Bedingungen fir Altersvorsorgevertrage und den Vorschriften des Alters-
vorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Alters-
vorsorgevertrages maRgeblichen Fassung nicht widersprechen.

Stand: April 2011

Hinweise auf die Hohe der Entgelte und Kosten

Bei der derzeit aktuellen Fondspalette* fallen pro Vertrag folgende Kosten an:

1. Kosten der Fonds
(Es werden keine Ausgabeaufschléage erhoben. Stattdessen werden Abschluss- und Ver-
triebskosten wie unter Nr. 15 der Besonderen Bedingungen fiir die DWS RiesterRente
Premium beschrieben, erhoben.)

Kostenpauschalen der Fonds:
Fondspalette: Aktuell werden folgende
Kostenpauschalen dem jeweiligen

Fonds p.a. entnommen:

DWS Vorsorge Dachfonds 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Plus** 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance** 1,15 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus** 1,15%
DWS Vorsorge Rentenfonds 3 Y 0,70 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 5 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 7 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 10 Y 0,75%
DWS Vorsorge Rentenfonds 15 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration 0,75 %
DWS Euro Reserve 0,60 %

Weitere Einzelheiten zu den Kosten der Fonds ergeben sich aus dem jeweils aktu-
ellen Verkaufsprospekt. Eine Ergdnzung der vorstehenden Fondspalette der Renten-
fonds der Kapitalerhaltungskomponente um einen oder mehrere Rentenfonds sowie
eines geldmarktnahen Fonds ist (soweit mdglich) grundsétzlich vorgesehen. Dabei
handelt es sich um solche Rentenfonds, die in Anleihen jeweils mit Laufzeiten
zwischen einem Jahr und der maximal zu vereinbarenden Laufzeit der Ansparphase
(derzeit 67 Jahre nach § 35 Satz 2 SGB 1V) nach dem Vorbild der bereits vorhandenen
DWS Vorsorge Rentenfonds 3-15 Y anlegen. Die Entscheidung, Beitrége in einen auf-
gelegten Rentenfonds der Fondspalette anzulegen, bestimmt sich ausschlieRlich nach
dem finanzmathematischen Modell, das Kernbestandteil des Produktkonzeptes ist

und die Anlageentscheidung in die Kapitalerhaltungskomponente vollkommen auto-
matisiert veranlasst. Das finanzmathematische Modell gibt vor, zu welchem Zeitpunkt
und in welchem Umfang aufgelegte Rentenfonds aus der zur Verfligung stehenden
Fondspalette im Rahmen der Kapitalerhaltungskomponente erworben werden. Sofern
das System vorgibt, dass einer der Fonds aus der dem Anleger bekannten Fonds-
palette nicht mehr zur Umsetzung des Modells bendtigt wird, wird die DWS die Fonds-
palette um diesen Fonds bereinigen. Bei Umschichtungen innerhalb des Portfolios
werden keine fondsbezogenen Kosten durch die DWS berechnet.

2. Die Entgelte je DWS RiesterRente Premium-Portfolio liegen derzeit bei 15,40 EUR
pro angefangenem Kalenderjahr.

3. Das Entgelt bei einer schadlichen Verwendung/Kindigung betragt 0,5 % des Depot-
gegenwertes, aber mindestens 51,30 EUR, maximal 500,- EUR.

4. Fur eine Teilkiindigung ungeférderter Beitrdge im Rahmen der unter Nr. 14.2 beschrie-
benen Grenzen fallen keine Kosten an.

5. Im Fall eines Anbieterwechsels des Anlegers féllt eine Gebuhr in Héhe von zur Zeit
51,30 EUR an.

6. Fir den Fall der postalischen Zusendung von Kontoinformationen, die Gber den kosten-
freien halbjdhrlichen Versand hinausgehen, konnen die hieraus entstehenden Zusatz-
kosten gesondert in Rechnung gestellt werden. In diesem Fall werden pro Brief 0,90 EUR
(bis zu 40,- EUR p.a.) gesondert per Lastschrift von dem Konto des Anlegers abgebucht.

7. Die Entgelte verstehen sich jeweils inklusive Mehrwertsteuer.

Eine Erhéhung der Entgelte fir die Fiihrung der Investmentkonten je DWS RiesterRente
Premium-Portfolio sowie der schadlichen Verwendung und Anbieterwechsel kann durch
die DWS ohne Zustimmung des Anlegers wirksam erfolgen. Bedingt durch die lange
Laufzeit des Vertrages kann eine Anhebung der Kosten erforderlich werden, z. B. wegen
eines erhodhten Verwaltungsaufwandes aufgrund einer Gesetzesanderung oder einer
Verdanderung des Mehrwertsteuersatzes.

Stand: April 2011

* Sie erhalten weitere Angaben im Internet unter www.dws.de
** voraussichtliche Auflegung im Jahr 2012 bzw. 2013

Berechnungsbeispiel fir die Ermittlung der Hohe der Abschlusskosten

Das Beispiel bezieht sich auf einen 40-jahrigen Anleger mit einer Ansparzeit von 20 Jahren (bis zum 60. Geburtstag). Der Anleger leistet einen Eigenbeitrag von 100,- EUR pro Monat.
Jahresbeitrag x Laufzeit in Jahren x Abschlusskostensatz = 1.200,- EUR x 20 Jahre x 5,6% = 24.000,-EUR x55% = 1.320,- EUR

Bei monatlicher Beitragszahlung verteilen sich diese Abschlusskosten gleichmaRig Gber die ersten 60 Monatsbeitrage. Von den vom Anleger zu erbringenden Beitrdgen werden daher 22,- EUR
pro Monat zur Rickfihrung der gesamten Abschlusskosten verwendet und nicht in Fondsanteilen angelegt. Ab der 61. Rate erfolgt die Anlage der regelméaRigen Beitrdge vollstdndig und ohne

weitere Kosten zum Anteilwert, also ohne Ausgabeaufschlage.



Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

die demographische Entwicklung hat dazu gefiihrt, dass die private Altersvorsorge heute
wichtiger ist denn je. Mit dem vorliegenden Antrag auf Abschluss eines Altersvorsorgevertrages
— DWS RiesterRente Premium — haben Sie eine kluge Wahl getroffen und machen einen
wichtigen Schritt in Richtung erganzender Altersvorsorge.

Die Vorteile der DWS RiesterRente Premium
auf einen Blick:

o Sie kénnen Zulagen vom Staat in Anspruch nehmen.

e Sie kénnen den Beitrag ggf. ganz oder teilweise als Sonderausgaben geltend machen und
somit eine Steuerermafigung erhalten.

o Sie haben die Garantie, dass vorbehaltlich Ihrer Kiindigung/eines Anbieterwechsels mindes-
tens Ihre Altersvorsorgebeitrage und Ihre Zulagen bei Rentenbeginn zur Verfligung stehen.
Das garantieren wir mit unserer Beitragszusage.

e Sie haben ein Produkt ausgewahlt, das an den Renditechancen der Aktienmérkte partizi-
pieren und die Sicherheitsorientierung festverzinslicher Papiere nutzen kann, je nachdem,
welches Investment im aktuellen Marktumfeld und in Ihrer Situation die besseren Méglich-
keiten bietet.

Wie wird die Zusammensetzung lhres
Investments bestimmt?

Das besondere an der DWS RiesterRente Premium ist, dass die Mischung Ihrer Kapital-
anlage regelmaRig den Marktgegebenheiten angepasst werden kann. Auf Grundlage eines
automatisierten finanzmathematischen Modells wird tdglich ermittelt, welcher Wert Ihres
Investments in eine risikoreichere Komponente (Wertsteigerungskomponente) und welcher
Anteil in eine weniger riskante Komponente (Kapitalerhaltungskomponente) angelegt wird.
Bei dieser permanenten automatisierten Uberpriifung und eventuellen Anpassungen lhres
Investments beriicksichtigt das Modell bestimmte Faktoren, insbesondere die Restlaufzeit
lhres Vertrages, die Marktentwicklungen, die Zinsen am Kapitalmarkt und die Garantie Ihrer
individuellen Beitrage und Zulagen.

Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass Sie am Ende der Sparphase mindestens die
Summe Ihrer Altersvorsorgebeitrage (einschlieRlich Zulagen) fir die Verrentung zur Verfiigung
haben. Dariiber hinaus ermdglicht sie, dass Renditechancen effizient genutzt werden kdnnen
und Ihr Investment kontinuierlich optimiert werden kann. Weitere Einzelheiten zur Funktions-
weise des Investment-Mechanismus finden Sie im Antragsformular unter ,Ansparphase”.

Hochststandssicherung/Ablaufstabilisator
Zusatzlich haben Sie die Mdglichkeit, Verluste ,,auf den letzten Metern” zu vermeiden.

Ab dem Jahr, in dem Sie das 55. Lebensjahr vollenden, bieten wir Ihnen an, Ihr Investment
an jedem festgelegten monatlichen Stichtag zu priifen und jeden neuen Héchststand fest-
zuschreiben, so dass der Wert Ihrer Anlage zum Ende der Ansparphase nicht mehr unter
den zu den Stichtagen erreichten hachsten Stand sinken kann. Diese Entscheidung treffen
Sie aber erst, wenn das Rentenalter in greifbarere Néhe riickt. Rechtzeitig vor Vollendung
des 55. Lebensjahres wird sich die DWS mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie ber die
Einzelheiten zur Option der Hochststandssicherung informieren.

Die DWS bietet lhnen auch die Mdglichkeit jederzeit vor dem vereinbarten Beginn der
Auszahlungsphase einen Ablaufstabilisator zu wahlen.

Der Ablaufstabilisator bewirkt, dass bei Annaherung an den vereinbarten Beginn der
Auszahlungsphase die Mischung der Kapitalanlage in der risikoreicheren Komponente
(Wertsteigerungskomponente) durch ein oder mehrere risikodrmere Investments erganzt
wird. Zum vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase soll die risikoreichere Komponente
vollstandig in risikodrmere Investments tberfiihrt sein.

Der Ablaufstabilisator beginnt grundsétzlich mit dem Stichtag 10 Jahre vor dem verein-
barten Rentenbeginn; bei Laufzeiten unter 10 Jahren ab Beantragung, aber nicht vor
Beginn des sechsten Vertragsjahrs. Ein einmal gewahlter Ablaufstabilisator kann nicht
wieder abgewahlt werden. Unabhéngig von der Wahl des Ablaufstabilisators besteht
in jedem Fall die Beitragszusage der DWS nach Nr. 10 der Bedingungen. Zusétzlich zum
Ablaufstabilisator kann eine Hochststandssicherung gewahlt werden. Die isolierte Wahl
des Ablaufstabilisators hat keine Absicherung von Hochststanden zur Folge. Der Ablauf-
stabilisator dient der Reduzierung der zu erwartenden Schwankungen des Wertes des
Altersvorsorgevermagens des Anlegers ab dem Stichtag der Anwendung und stellt keine
Garantie dar. Angaben zu den Stichtagen sowie weitere Einzelheiten zur Hochststandssi-
cherung/zum Ablaufstabilisator kdnnen Sie den Besonderen Bedingungen fiir die DWS
RiesterRente Premium (Ziffer 8) entnehmen.

Nach Eingang Ihres ausgefiillten Antrages bei DWS Investments erhalten Sie eine Ergffnungs-
bestétigung lhrer DWS RiesterRente Premium und ab dann werden |hre Altersvorsorgebeitrage
fiir Sie investiert.

Vielen Dank fiir Ihr Vertrauen.
Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns willkommen heilen zu dirfen'!

lhre
DWS | DIREKT

Kurzangaben zu steuerrechtlichen Vorschriften

Die folgenden Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur fiir Anleger, die in der
Bundesrepublik Deutschland unbeschrankt steuerpflichtig sind. Steuerliche Hinweise zum
Thema Wohn-Riester finden Sie in unserem Angebot.

Ansparphase:

Die steuerliche Forderung der Altersvorsorgebeitrage in der Ansparphase zugunsten des DWS
Riester Rente Premium Vertrags hangt sowohl von der Hohe der Beitragszahlungen als auch
den maRgebenden Einnahmen des Anlegers ab. Fiir die Gewahrung einer ungekiirzten Zulage
ist die Erbringung eines Mindesteigenbeitrags des Anlegers erforderlich. Dieser betrdgt fiir
Pflichtversicherte 4% der in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragspflichtigen Ein-
nahmen des Vorjahrs. Ein Sonderausgabenabzug nach §10a EStG wird nur beriicksichtigt,
wenn dies giinstiger ist als der Anspruch auf Zulage. Die Hohe der abzugsfahigen Sonderaus-
gaben ist auf 2.100,- EUR begrenzt. In der Regel nicht férderberechtigt sind Personen, die in
einem auslandischen gesetzlichen Rentenversicherungssystem pflichtversichert sind.

Auszahlungsphase:

Leistungen aus dem DWS Riester Rente Premium Vertrag werden in der Regel erst in der Aus-
zahlungsphase als sog. sonstige Einkiinfte (822 Nr. 5 EStG) besteuert. Der Umfang der Besteu-
erung richtet sich danach, ob die in der Ansparphase eingezahlten Betrdge in vollem Umfang,
nur teilweise oder gar nicht steuerlich beginstigt worden sind. In der Auszahlungsphase wird
auf die erhaltenen Leistungen kein Sparer-Freibetrag nach § 20 Abs. 4 EStG gewahrt; lediglich
der Werbungskostenpauschbetrag nach §9a Satz 1 Nr. 3 EStG in Hohe von derzeit 102,- EUR
kommt zum Ansatz.

Geftrderte Beitrége:

In der Auszahlungsphase voll besteuert werden Leistungen, die auf sog. geforderten Beitragen
beruhen. Somit unterliegen auch die aus geférderten Beitragen erzielten Wertsteigerungen der
vollen Besteuerung in der Auszahlungsphase. Geforderte Beitrdge umfassen die geleisteten
Eigenbeitrage des Vertragspartners zuziiglich der fiir das Beitragsjahr zustehenden Altersvor-
sorgezulage, soweit sie den Hochstbetrag nach 810a EStG nicht tibersteigen, mindestens jedoch
die gewdhrten Zulagen und die geleisteten Sockelbetrage i.S. d. 8 86 Abs. 1 Satz 4 EStG. Soweit
Altersvorsorgebetrdge zugunsten des Vertrags als Sonderausgaben beriicksichtigt werden, fiir
den keine Zulage beantragt wird oder der als weiterer Vertrag nicht mehr zulagebegiinstigt ist,
gehdren diese Beitrage ebenfalls zu den geforderten Beitrdgen.

Nicht geforderte Beitrége:

Soweit Leistungen in der Auszahlungsphase auf nicht geforderten Beitrdgen beruhen, ist der
Unterschiedsbetrag zwischen der ausgezahlten Leistung und den auf sie entrichteten Betragen
zuversteuern. Der Unterschiedsbetrag ist nur hélftig zu besteuern, wenn eine Auszahlung nach
Vollendung des 60. Lebensjahres (bzw. fiir einen nach dem 31.12.2011 abgeschlossenen Vertrag
nach Vollendung des 62. Lebensjahres) und nach Ablauf von zwdlf Jahren seit Vertragsschluss
erfolgt. Zu den nicht geforderten Beitrdgen gehdren z.B. Zahlungen, fr die der Anleger keine
Altersvorsorgezulage und keinen steuerlichen Vorteil aus dem Sonderausgabenabzug nach
§10a EStG erhalten hat oder Uberzahlungen, d. h. Zahlungen, die den Hochstbetrag nach 810a
EStG tbersteigen bzw. Zahlungen innerhalb eines Beitragsjahres, in denen der Anleger nicht
zum begiinstigten Personenkreis gehdrt.

Auf nicht geforderten Beitrdgen beruhende Leistungen, die der Anleger ab Vollendung des
85. Lebensjahres als Leibrente erhalt, sind in Hohe des sog. Ertragsanteils von derzeit 5% zu
versteuern (822 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG).
Soweit der Anleger geforderte als auch nicht geférderte Beitrédge zugunsten des Vertrags
leistet, sind diese Leistungen aufzuteilen und die Besteuerung erfolgt anteilig entsprechend
der Regelungen fiir geforderte und nicht geférderte Beitrdge.

Schadliche Verwendung:

Im Falle einer schadlichen Verwendung der Leistungen aus dem Vertrag sind die Forderungs-
betrdge zuriickzuzahlen und die Besteuerung des (ibrigen urspriinglich geférderten Vermégens
bestimmt sich nach den Regelungen fiir nicht geforderte Beitrdge. Eine schédliche Verwendung
der Leistungen aus dem Vertrag ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Anleger den
Altersvorsorgevertrag kiindigt, ohne das geforderte Altervorsorgevermdgen auf einen anderen
zertifizierten Altersvorsorgevertrag zu (ibertragen oder er (iber seine Anteile wahrend der Anspar-
phase oder nach Beginn der Auszahlungsphase ganz oder teilweise verfiigt. Keine schédliche
Verwendung ist die Verfiigung tber die Anteile, soweit die Verwendung des Kapitals zu Wohn-
zwecken i.S.d. 892a EStG erfolgt, der Anleger zu Beginn der Auszahlungsphase in Form einer
einmaligen Teilkapitalauszahlung bis zu 30 % des zur Verfiigung stehenden Kapitals erhélt, in
der Auszahlungsphase eine Auszahlung in Form eines zusammengefassten Auszahlungsbetrags
i.H.v. bis zu zwlf Monatsleistungen oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente i. S.d. 93 Abs.
3 EStG erfolgt bzw. der Anleger nur tber die angefallenen Zinsen und Ertrdge verftigt. In Fallen
der Beendigung der unbeschrénkten Einkommensteuerpflicht, beispielsweise durch Aufgabe des
inlandischen Wohnsitzes konnen die Folgen der schadlichen Verwendung eintreten (vgl. § 95
EstG). Die Auszahlung von Vermdgen, das aus nicht geforderten Beitragen stammt, stellt
keine schadliche Verwendung dar. Bei Teilauszahlungen gilt das nicht geférderte Kapital als
zuerst ausgezahlt.

Kiindigung / Teilkiindigung:

Kiindigt der Anleger den Vertrag wahrend der Anspar- oder Auszahlungsphase, ohne das
geforderte Altervorsorgevermdgen auf einen anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag zu
tibertragen, treten im Hinblick auf das Guthaben, welches auf geférderten Beitrdgen beruht,
die fiir eine schadliche Verwendung geltenden Rechtsfolgen ein; im Ubrigen gelten die
Rechtsfolgen fiir nicht geforderte Beitrége. Im Falle einer Teilkiindigung wéhrend der Anspar-
oder Auszahlungsphase, d.h. einer Kiindigung von Guthaben, welches auf nicht geforderten
Beitragen beruht, treten die fir nicht geforderte Beitrage geltenden Rechtsfolgen ein.

Die steuerlichen Ausfiihrungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es
kannkeine Gewébhr dafiiriilbernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung
durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht
andert. Solche Anderungen kdnnen auch riickwirkend eingefiihrt werden und die
oben beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Diese Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, samtliche steuerliche Aspekte
zu behandeln, die aufgrund der persénlichen Umsténde des einzelnen Anlegers von
Bedeutung sein kdnnen. Interessierten Anlegern wird daher empfohlen, sich von
einem Angehdrigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.
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DWS Investment GmbH

Mainzer Landstr. 178 — 190 - D-60327 Frankfurt am Main
Postanschrift: D-60612 Frankfurt am Main

Tel.: +49(0) 1803-0044 51" oder +49(0) 69-7190 92 385
Fax: +49(0) 1803-0044 52"

E-Mail: dws.direkt@dws.de « Internet: www.dws-direkt.de

*dtms — 9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise abweichend, max. 42 Cent/Min.

Zustandige Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorferstr. 108

D-63117 Bonn

Internet: www.bafin.de

Eintragung ins Handelsregister
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9135

Umsatzsteueridentifikationsnummer

DE 811 248 289

Vertragssprache

Malgebliche Sprache fur diesen Vertrag und die Kommunikation

mit dem Kunden wahrend der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.

MaRgebliche Rechtsordnung/maRgeblicher Gerict d

Fur die Er6ffnung des DWS Depots/Investmentkontos
und die gesamte Geschéftsbeziehung gilt deutsches Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

AuBergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten konnen sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle
der Deutschen Bundesbank, Postfach 1112 32 in 60047 Frankfurt,
Tel.: 069/2388-1907 oder -1906, Fax: 069/2388-1919, wenden.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberlhrt.

DWS

INVESTMENTS

Deutsche Bank Gruppe
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DWs Direkt 39999 VINFO 110

(Konsorte)

Antrag DWS RiesterRente Premium bei der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main (DWS).

0 Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfiillen!)

Anrede (1-Herr, 2-Frau), Name Staatsangehorigkeit
Vorname Geburtsdatum
Abweichender Geburtsname Steuer-ldentifikationsnummer/TIN
Adresszusatz Beruf

StralBe, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt)

Land Postleitzahl Wohnort

E-Mail Adresse Telefon tagsiiber

Ansparphase

Die DWS RiesterRente Premium investiert nach einem finanzmathematischen Modell fiir jeden Anleger in ein aus mehreren Fonds bestehendes Portfolio. Das Portfolio besteht zum einen aus einem oder mehreren
Dachfonds (Wertsteigerungskomponente), der in risikoreichere Anlagen investiert (z.B. Aktien oder Aktienfonds), und zum anderen aus einem oder mehreren auf Kapitalerhalt ausgerichteten Anleihefonds (Kapital-
erhaltungskomponente). Die fiir das DWS RiesterRente Premium Modell zur Verfiigung stehenden Fonds ergeben sich aus der Fondspalette unter dem Abschnitt , Hinweise auf die Hohe der Entgelte und Kosten”
und kénnen nur unter den dort genannten Voraussetzungen geéndert werden. Die jeweilige Gewichtung der Fonds bestimmt das finanzmathematische Modell nach den im Antrag genannten Faktoren wie z.B. der
Restlaufzeit lhres Vertrages und der aktuellen Marktentwicklung. Nach den Berechnungen des finanzmathematischen Modells werden lhre Beitrége automatisch fiir Sie in die Wertsteigerungskomponente und/oder
die Kapitalerhaltungskomponente angelegt und soweit systemseitig vorgegeben zwischen den Komponenten umgeschichtet. Bei steigenden Kursen an den Aktienmarkten steigt im Allgemeinen auch der Anteil der
Wertsteigerungskomponente in lhrem Portfolio. Im Gegenzug wird der Anteil der Kapitalerhaltungskomponente reduziert. In Zeiten fallender Kurse an den Aktienméarkten wird demgegeniiber im Allgemeinen der Anteil
der Wertsteigerungskomponente reduziert und der Anteil der Kapitalerhaltungskomponente erhdht. Bei extremen Schwankungen und hoher Volatilitat kann das Modell unter Umsténden nur noch unterproportional
an den Wertentwicklungen der jeweils anderen Komponente partizipieren. Je nach Marktlage und Vertragslaufzeit kdnnen Sie dann auch dauerhaft bis zu 100 % in einer der beiden Komponenten investiert sein.
In jedem Fall sagt die DWS zu, dass lhnen zu Beginn der Auszahlungsphase mindestens der Betrag der von lhnen eingezahlten Altersvorsorgebeitrdge einschlieRlich der Zulagen zur Verfiigung steht.

Original aos / Durchschlag fiir Anleger

» Die regelmiRigen Zahlungen (Kaufauftrag) betragen:

W W W (W
(GemaR Zahlweise) . ,- EUR monatlich vierteljahrlich halbjahrlich jahrlich

Geférdert werden hachstens 2.100,- EUR |:| |:|
pro Jahr inkl. aller staatlicher Zulagen. jeweils zum 5. des Monats jeweils zum 20. des Monats

Sonderzahlung im ersten Jahr:

(Die Sonderzahlung wird mit Vertragseréffnung fallig) . .- EUR
0 L. Ich beantrage widerruflich eine Dynamisierung |:|
Dynamisierung: meiner Beitrage in Hohe von 5% p.a. Ablaufstabilisator aktivieren
Meine regelméaBigen Zah- von meiner nachfolgend genannten > § Beginn der Auszah|ungsphase: :
lungen sollen erstmals in 2 0 Bankverbindung abgebucht werden. * (Renteneintrittstermin zwischen 60 und 67 ist méglich)  Alter 6 :

Secececesesscscsesesesecsscescsesecscscsosescsesesscsssesesesesscses

|:| Dieser Altersvorsorgevertrag soll nur aus staatlichen Zulagen bedient werden. (Hierbei bitte keine Bankverbindung angeben.)

0 Bankverbindung far Einzugserméchtigung (bitte unbedingt angeben, Zahlungen nur per Lastschrift moglich)

Hiermit erméachtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die zu entrichtenden Zahlungen bei Falligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Konto-Nr. (Kein Sparkonto) Bankleitzahl Bank/Kreditinstitut

Name, Vorname Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller) Unterschrift(en) Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

o Der Lastschriftverpflichtete bestimmt hiermit, dass die Eltern des Altersvorsorgesparers den Altersvorsorgevertrag gemél §1638 Abs.1

BGB fiir den Minderjahrigen nicht verwalten sollen. Soweit der Altersvorsorgesparer Verfligungen nicht selbst vornehmen kann ist
daher bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ein Ergénzungspfleger zu bestellen. Der Lastschriftverpflichtete bestétigt hiermit, dass X
die Einrichtung des Altersvorsorgevertrags zugunsten des Minderjahrigen eine unentgeltliche Zuwendung unter Lebenden darstellt.
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Hinweis
Alle persönlichen Daten notiert?
- Keine Gemeinschaftskonten möglich
- Mindestlaufzeit: 7 VOLLE Jahre
(abhängig vom eingetragenen Eintrittsalter)
- Ein Mindestalter des Anlegers ist nicht erforderlich.
- Steuer-Identifikationsnummer/TIN:
Bitte eintragen.

Hinweis
Ansparphase:
- Eigenbeitrag gemäß der gewählten Zahlweise 
eingetragen?
– Vollständige Zahlweise angegeben?
- Bei Auswahl Dynamisierung greift die Dynamisierung
in Höhe von 5% erstmals im Januar des darauf 
folgenden Jahres.
- Wichtig: Beginn der Auszahlungsphase gewählt?
- Bedienung nur aus staatlichen Zulagen ist 
ausschließlich bei nicht gesetzlich rentenversicherten 
Personen möglich, sofern verheiratet und der 
Ehepartner zulagenberechtigt ist (gilt nicht bei 
dauernd getrennt Lebenden).

Hinweis
Option Ablaufstabilisator:
- Schwankungen des gesparten Vermögens 
reduzieren (ab 10 Jahren vor Rentenbeginn,
frühestens ab Beginn des 6. Vertragsjahres) 
- Bei Antragstellung ODER jederzeit bis zu
Rentenbeginn wählbar
- Die einmal gewählte Option kann nicht wieder 
abgewählt werden.

Hinweis
Bankverbindung für Einzugsermächtigung vollständig eingetragen?

Hinweis
Minderjähriger Depotinhaber:
- Möglichkeit Sperrvermerk zu setzen:
Keine Verfügungsmöglichkeit der Eltern des 
Altersvorsorgesparers bis zu Vollendung des 
18. Lebensjahres


Erklarungen und Unterschrift des Anlegers

Ich/Wir beauftrage(n) die DWS, fiir mich ein DWS RiesterRente Premium Depot zu eréffnen, in dem gemaR dem im Antrag beschriebenen finanzmathematischen Modell ohne
vorherige Einholung meiner/unserer Weisung die von mir/uns unter diesem Vertrag eingezahlten Altersvorsorgebeitrige in Anteile an Fonds der Deutsche Bank Gruppe ange-
legt werden, die den Anforderungen des AltZertG entsprechen. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass nach Vorgabe des finanzmathematischen Modells die prozentuale
Aufteilung der Einzahlungen und des Anteilbestandes in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Dachfonds jederzeit automatisch geandert werden kann und systemseitig An- und
Verkaufe oder der Umtausch von Fondsanteilen veranlasst werden konnen.

Fir den Geschaftsverkehr gelten die beigefligten Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir DWS Depots, die Besonderen Bedingungen fiir die DWS RiesterRente Premium, die
Sonderbedingungen DWS Direkt sowie die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (vereinfachter Verkaufsprospekt'), Verkaufsprospekt einschlieRlich Vertragsbedingungen
bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veréffentlicht), die Angaben Gber den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausfiihrliche Risikohinweise

nthalten.
qen vereinfachten? und ausfiihrlichen Verkaufsprospekt (einschlieRlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veréffentlicht)
inden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Wir senden lhnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne in Papierform zu.

Hiermit bestétige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt? Bitte tibersenden Sie mir kostenlos den vereinfachten
vor Vertragsschluss kostenlos angeboten worden ist. Verkaufsprospekt! der jeweiligen Fonds.

1 bis 30.06.2011, ab 01.07.2011 die , Wesentlichen Anlegerinformationen”
Bis 30.06.2011: Bei Fonds, fiir die kein vereinfachter Verkaufsprospekt verfiigbar ist, gilt diese Regelung hinsichtlich der ausfiihrlichen Verkaufsunterlagen.

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir DWS Depots, die Besonderen Bedingungen fiir die DWS RiesterRente Premium, die Sonderbedingungen DWS Direkt sowie die genannten
Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.

Besondere Hinweise zur sofortigen Vertragsausfiithrung:
Ich/Wir erklare(n) mich/uns ausdriicklich damit einverstanden, dass die depotfiihrende Stelle nach Annahme meines/unseres Vertrags, aber noch vor Ablauf der Widerrufsfrist nach
den Fernabsatzvorschriften mit der Ausfiihrung dieses Vertrages und auf dessen Grundlage abgeschlossener weiterer Vertrage beginnt.

US-Staatsbiirger/US Resident(s) : Weiterhin erklare(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbiirger — US Citizen(s) — noch US-Einwohner mit standigem Aufenthaltsrecht — US Resi-
dent(s) - im Sinne der Definitionen fir die Zwecke der US-Bundesgesetze tiber Wertpapiere, Waren und Steuern, einschlieBlich der jeweils gliltigen Fassung der Regulation S zu dem
Gesetz von 1933 (zusammen ,US-Personen”) bin/sind und keine Fondsanteile flir US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklarung den
Status einer US-Person nach den genannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile fiir US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies der depotfiihrenden Stelle
unverzuglich mitteilen. Dies gilt auch fur alle weiteren und zukiinftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch er6ffnen werde(n).

Geldwaschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter: Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotfiihrenden Stelle unverziiglich und unaufgefordert Anderungen, die sich im Laufe der
Geschaftsbeziehung bezlglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwéschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berechtigten ergeben,
anzuzeigen. Sofern ich/wir bzw. ein unmittelbares Familienmitglied oder eine mir/uns bekanntermaf3en nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission
vom 1. August 2006 ein wichtiges 6ffentliches, hohes politisches oder militdrisches Amt (z.B. Regierungsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Botschafter, Generale) ausiibt bzw.
ausgeubt hat, werde(n) ich/wir dies unverziiglich mitteilen. Dartiber hinaus erklare(n) ich/wir hiermit ausdricklich, das von mir/uns gewiinschte DWS Depot/Investmentkonto auf
eigene Rechnung zu flihren. Dies gilt auch fiir alle weiteren und zukiinftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschéftsbeziehung noch eréffnen werde(n).
Anderenfalls teile(n) ich/wir der depotfiihrenden Stelle den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen eroffnet werden.

Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers: Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die depotfiihrende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des
Vermittlers Abschlusskosten und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.

Gesprachsaufzeichnung: Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die zwischen der DWS und mir/uns tGibermittelte Telefonkommunikation zu Service- und Beweiszwecken
automatisch aufgezeichnet und gespeichert wird.

Einwilligung zum Erhalt von werblichen Informationen

Telefon: Ich bin damit einverstanden, dass mich die DWS unter dem o.g. Telefonanschluss unaufgefordert anspricht, um mir aktuelle Angebote (Werbung) ausschlieBlich zu Wert-
papiergeschéaften (Fondsanlagen) vorzustellen.

E-Mail: Ich bin damit einverstanden, dass mich die DWS unter der o.g. E-Mail-Adresse unaufgefordert anschreibt, um mir aktuelle Angebote (Werbung) ausschlieRlich zu Wert-
papiergeschéaften (Fondsanlagen) vorzustellen.

Die erteilten Einwilligungserklarungen konnen jederzeit ohne Einfluss auf das vertragliche Geschaftsverhaltnis gegentiber der DWS widerrufen werden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die DWS verarbeitet und nutzt die von lhnen erhobenen personenbezogenen Daten auch fiir Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungs-
forschung. Der Verarbeitung und Nutzung lhrer personenbezogenen Daten fiir die vorgenannten Zwecke kdnnen Sie jederzeit widersprechen.

Einwilligung in die Ubermittlung und die Verarbeitung von Daten an die Deutsche Rentenversicherung Bund (Zentrale Zulagenstelle):
Ich/Wir willige(n) ein, dass die DWS die erforderlichen Daten an die Zentrale Zulagenstelle iibermittelt.

Einwilligung in die Ubermittlung und die Verarbeitung von Daten bei Einschaltung eines Vermittlers und Versicherers im In- und Ausland: Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass
die depotfihrende Stelle samtliche Angaben lber diesen durch den Vermittler vermittelten Vertrag und das daraus resultierende Geschaftsverhéaltnis zum Zwecke der Abwicklung
des Vertrages, zur Vermittlerunterstiitzung (Pflege der Kundendaten des Vermittlers) und zum Zweck meiner/unserer Beratung und Betreuung bei der Vermdgensanlage an den
Vermittler und dessen Vertriebsorganisation tibermittelt bzw. zum elektronischen Abruf bereitstellt, und dass der Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation und der Versicherer
die in diesem Antrag enthaltenen und alle im Rahmen der Geschaftsbeziehung erforderlichen Daten erheben, verarbeiten und fir Zwecke der Geschaftsbeziehung nutzen.
Mein/Unser selbstandiger Vermittler kann bei dessen Vertriebsorganisation oder im Einzelfall telefonisch bei der depotfiihrenden Stelle meine/unsere Angaben im jeweiligen
Produktantrag einschlieRlich des Produktabschlusses sowie Angaben zu Depotnummer, Depotbestédnden und -bewegungen, Vereinbarungen {iber die Nutzung elektronischer
Kommunikationsmittel sowie Anderungen der Daten und Angaben abfragen.

Befreiung vom Bankgeheimnis: Hiermit befreie ich/befreien wir die depotfiihrende Stelle, den Vermittler und die Vertriebsorganisation im obigen Umfang vom Bankgeheimnis
bzw. von der Vertraulichkeitspflicht.

Die erteilten Einwilligungserklarungen konnen ohne Einfluss auf das vertragliche Geschaftsverhéltnis jederzeit gegeniiber der DWS oder der Vertriebsgesellschaft widerrufen werden.
Ort, Datum Unterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

O« X X

Einwilligung in die Fithrung eines Online-Kontos:

Ich/Wir willige(n) ein, sémtliche Informationen (,,Abrechnungsinformationen”) zu getatigten Umschichtungen/Umsatzen (einschlieBlich Einzahlungen) oder zu Bestandsver-
anderungen auf meinen Investmentkonten in den elektronischen Postkorb meines/unseres Online-Kontos eingestellt zu bekommen, den ich/wir unter der Adresse www.dws.de
abrufen kann/kénnen. Nach Eréffnung des DWS RiesterRente Premium-Portfolios erhalte(n) ich/wir eine PIN und eine TAN, mit der ich/wir Zugang zu dem DWS Depot Online
bekomme(n).

Ich/Wir wurde(n) informiert, dass die Moglichkeit der postalischen Zustellung besteht. Hierauf verzichte(n) ich/wir ausdriicklich. Weiterhin wurde(n) ich/wir dartiber informiert,
dass ich/wir bei Nichtabruf der im elektronischen Postkorb meines/unseres Online-Kontos bereitgestellten Abrechnungsinformationen innerhalb von sechs Monaten samtliche
seit Erstellung der zuletzt zugesandten Abrechnung angefallenen Abrechnungsinformationen per Post zugesandt bekomme(n). Diese Zusendung erfolgt ohne zusatzliche Kosten.
Sofern ich/wir nach Vertragsschluss eine postalische Zustellung von Abrechnungsinformationen wiinsche(n), kann die DWS gesonderte Gebiihren gemaR Nr. 6 des Abschnitts
~Hinweise auf die Hohe der Entgelte und Kosten” dieses Antrags erheben. Aktuelle Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Preisverzeichnis/Konditionentableau, welches
Sie unter www.dws.de/konditionen in der jeweils aktuell glltigen Fassung einsehen kénnen.

Hinweis zu den Abschluss- und Vertriebskosten:

Ich/Wir bestatige(n), vor Vertragsabschluss die in den Besonderen Bedingungen fiir die DWS RiesterRente Premium genannten Informationen zu den im Vertrag enthaltenen
Abschluss- und Vertriebskosten zur Kenntnis genommen zu haben. Weiter bestatige(n) ich/wir, dass ich/wir den Ausweis der in den Vertrag einkalkulierten Kosten einschlieRlich
der Verwaltungskosten durch Aushéndigung eines schriftlichen Angebots zum vorliegenden Antrag erhalten habe(n). Ich/Wir wurde(n) darlber informiert, dass und in welcher
Form die Abschluss- und Vertriebskosten zu Beginn des Vertrages erhoben werden. Mir/Uns ist bewusst, dass die DWS RiesterRente Premium als langfristige Altersvorsorge
ausgestaltet und insbesondere eine Reduzierung der vereinbarten Beitrdge nach den ersten fiinf Laufzeitjahren des Altersvorsorgevertrages sowie eine Kiindigung zu Beginn der
Laufzeit mit erhdhten Kosten verbunden ist, da vom Anleger bereits getilgte Abschluss- und Vertriebskosten nicht zuriickerstattet werden.

Empfangsbestatigung Merkblatt , Informationen zu lhrem DWS Depot/Investmentkonto-Vertrag und zu den damit verbundenen Dienstleistungen fiir den Verbraucher”:
Ich/Wir habe(n) jeweils ein Exemplar des Merkblatts , Information zu Ihrem DWS Depot/Investmentkonto-Vertrag und zu den damit verbundenen Dienstleistungen fir den Ver-
braucher” inklusive der ,Widerrufsbelehrung bei Fernabsatz von Finanzdienstleistungen”, des Depoteréffnungsantrages, der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fiir DWS Depots,
der Besonderen Bedingungen fiir die DWS Riester Rente Premium und die Sonderbedingungen DWS Direkt soweit vereinbart erhalten.

Ort, Datum Unterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

X X X

Bei Minderjahrigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprifungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung!).
[IX3° Zusatzlich ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjahrigen beizufiigen. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres ist eine Kopie des Personalausweises des Minderjahrigen
beizufiigen. Fiir Minderjahrige sind nur Einzelkonten méglich.
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Hinweis
Verkaufsunterlagen ausgehändigt/übersandt 
bzw. Verzicht auf Aushändigung:
- Entsprechendes Feld angekreuzt?

Hinweis
Unterschriften:
Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften 
beider gesetzlicher Vertreter erforderlich.
Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt,
- Entsprechender Nachweis beigefügt?


Allgemeine Geschaftsbedingungen fiur DWS Depots

1. DWS Depot und Investmentkonten

Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S. A., Luxembourg, (nachstehend , depot-
fihrende Stelle” genannt) eréffnet fiir den Anleger (Privatkunde i.S.d. Wertpapierhandelsgesetzes bzw.
des Luxemburger Gesetzes tber den Finanzsektor vom 5. April 1993), soweit nichts anderes vereinbart
auf Antrag ein DWS Depot und innerhalb dieses DWS Depots ein oder mehrere Investmentkonten fiir die
Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der gewiinschten Fonds. Bei dem DWS Depot handelt es
sich um ein Wertpapierdepot;; die fondsspezifischen Investmentkonten stellen Unterdepots dar. Zusatzlich
kann die depotfiihrende Stelle, ohne dass es hierfiir eines Antrages des Anlegers bedarf, innerhalb des
DWS Depots Investmentkonten fiir Geldmarktfonds ercffnen, die auf die Fondswahrung der jeweiligen
auf Antrag des Anlegers eréffneten Investmentkonten lauten. Sollten in einer Fondswéhrung aus Sicht
der depotfiihrenden Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfigbar sein, so kann stattdessen auch ein
Investmentkonto fiir einen geldmarktnahen Fonds erdffnet werden. Die aktuell von der depotfiihrenden
Stelle fir die jeweiligen Fondswahrungen vorgesehenen Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds)
sowie Einzelheiten zu deren Erdffnung sind im Preisverzeichnis / Konditionentableau genannt. Diese Anga-
ben kannen ohne Mitwirkung und ohne Information des Anlegers durch die depotfiihrende Stelle geandert
werden. Erteilt der Anleger der depotfiihrenden Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt im
Preisverzeichnis /Konditionentableau enthaltenen Angaben maRgebend. Dem Anleger wird auf Wunsch
von der depotfiihrenden Stelle jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis / Konditionentableau zur Verfligung
gestellt. Der Anleger hat der depotfiihrenden Stelle gegeniiber zu Beginn der Geschéaftsbeziehung genaue
Angaben (iber seine |dentitdt nach den Vorgaben des Ergffnungsantrages zu machen. Die depotfiihrende
Stelle kann zu Beginn der Geschéftsbeziehung sowie im weiteren Verlauf zusatzliche Angaben und Unter-
lagen zur Identitatsfeststellung oder zu sonstigen Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick auf die
Erfiillung ihrer gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen der Geschéftsbeziehung erforderlich ist.

2. Ausgabe und Riicknahme von Anteilen

Die Ausgabe und Riicknahme der Anteile durch die hierfir zustandige Stelle erfolgt nach den fir den jewei-
ligen Fonds von der Verwaltungs- / Investmentgesellschaft getroffenen und im Verkaufsprospekt verdffentlich-
ten Bedingungen. Sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt, kdnnen eingehende Zahlungen
gegebenenfalls bis zum ndchsten Ausgabetag von der depotfiihrenden Stelle gehalten werden.

3. Auftrage

a) Execution Only /Ausfiihrungsgeschaft

Die depotfiihrende Stelle fiihrt Auftrage nach den Grundsatzen von , Execution Only”, d. h. beratungsfrei,
aus. Demnach erteilt die depotfiihrende Stelle bei der Ausfiihrung von Auftrdgen weder Empfehlungen
fiir den Kauf noch fir den Verkauf von Anteilen und bietet auch keine Anlageberatung an sondern leitet
Auftrage lediglich an die entsprechende Abwicklungsstelle weiter. Die depotfiihrende Stelle geht davon
aus, dass der Anleger — soweit erforderlich — eine Beratung und Aufklarung vor Erteilung der Auftrage
erhalten hat. Eine Angemessenheitspriifung findet im Rahmen des Execution Only nicht statt.

b) Beschrénkung auf von der depotfiihrenden Stelle angebotene Fondsanteile

Die depotfiihrende Stelle nimmt Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen nur entgegen, sofern die
Fondsanteile von der depotfiihrenden Stelle angeboten werden. Eine Ubersicht der von der depotfiihrenden
Stelle vertriebenen Investmentfonds ist bei der depotfiihrenden Stelle erhéltlich. Die depotfihrende Stelle
kann die Annahme von Auftragen sowie die Ausfiihrung von Auftragen davon abhéngig machen, dass der
Depotinhaber bestimmte Erklérungen abgibt und diese ggf. auch auf Verlangen der depotfiihrenden Stelle
einmalig oder regelmaRig wiederholt.

c) Form von Auftrdgen

Auftrage jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depotfiihrenden Stelle vorher eine
andere Vereinbarung getroffen worden ist.

d) _Ausfiihrungsgeschaft/Beauftragung eines Dritten zur Ausfiihrung eines Kaufs oder Verkaufs

Bei Kauf- und Verkaufsauftragen des Anlegers schlieft die depotfiihrende Stelle fiir Rechnung des Anlegers
mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschéft (Ausfiihrungsgeschaft) ab oder
sie beauftragt eine dritte Person, ein Ausfihrungsgeschaft abzuschlieBen. Soweit Einzahlungsbetrédge
des Anlegers zum Erwerb eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt die depotfihrende Stelle den
entsprechenden Anteilbruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

e) Preis des Ausfiihrungsgeschaftes

Die depotfiihrende Stelle rechnet gegeniiber dem Kunden den Preis des Ausfiihrungsgeschéftes ab. Die
Details zur Berechnung ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen Unterlagen des jewei-
ligen Fonds.

fl  Bearbeitung/Wertermittlungstat

Eingehende Verkaufs- oder Kaufauftrage werden von der depotfiihrenden Stelle unverziiglich, spatestens
an dem auf den Eingang bei der depotfiihrenden Stelle folgenden Bankarbeitstag (am Ort der Depotfiihrung)
bearbeitet. Unter Bearbeitung ist die Weitergabe des Auftrags an die jeweilige Investmentgesellschaft,
deren Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausfiihrung beauftragt wird, zur
Ausfiihrung zu verstehen.

Der Ausfiihrungszeitpunkt sowie der dem Ausfiihrungsgeschéft zugrunde liegende Ausfiihrungspreis liegen
nicht im Einflussbereich der depotfiihrenden Stelle. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Verkaufs-
prospekt und den sonstigen Unterlagen des jeweiligen Fonds. Wird der Auftrag nicht ausgefihrt, so wird
die depotfiihrende Stelle den Anleger dartiber unverziglich informieren.

gl Kaufauftrége mittels Uberweisungen

Uberweisungen miissen die Angabe einer von der depotfiihrenden Stelle mitgeteilten DWS Depotnummer
oder Investmentkontonummer enthalten und werden als Kaufauftrage fir die entsprechenden Fondsanteile
behandelt. Sofern die Gutschriftsanzeige der Bank eindeutig zugeordnet werden kann, wird die depot-
fihrende Stelle Auftrage zum Erwerb von Fondsanteilen unverziiglich, spatestens am nachstfolgenden
Bankarbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle weiterleiten. Soweit Einzahlungsbetrage des Anlegers
den Ausgabepreis eines Anteils tiber- oder unterschreiten, schreibt ihm die depotfiihrende Stelle einen
entsprechenden Bruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut. Wird eine Einzahlung vor Bestatigung
der jeweiligen Depoterdffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis des nachstmdglichen Ausgabetages
nach Depoterdffnung zugrunde gelegt.

h) Verkaufsauftrage

Auftrage zum Verkauf von Fondsanteilen miissen die Investmentkontonummer enthalten. Sollen alle ver-
wahrten Anteile eines DWS Depots verkauft werden, so geniigt die Angabe der DWS Depotnummer.
Verkaufsauftrage, die auf einen bestimmten Betrag lauten, werden von der depotfiihrenden Stelle in Auftrage
zum Verkauf von Anteilen umgewandelt.

i) Wahrung von Ein- und Auszahlungen /Umtausch von Wahrungen

Zahlungen des Anlegers an die depotfihrende Stelle und Zahlungen der depotfiihrenden Stelle an den
Anleger haben stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in einer anderen Wéhrung als EURO erfolgen,
werden von der depotfiihrenden Stelle zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in EURO umgerechnet.
Beauftragt der Anleger die depotfiihrende Stelle zum Erwerb von Fondsanteilen eines Investmentfonds, der
in einer anderen Wahrung als EURQ gefiihrt wird, so ist die depotfihrende Stelle berechtigt, den hierftir
vom Anleger angeschafften EURO-Betrag zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Wahrung
umzurechnen. Sofern die Zahlung in Fondswahrung geleistet wird, erfolgt keine Umrechnung.

i) Zuordnung zu einem Anlegertyp / Nichtausfiihrung

Abhéngig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anlegertyp erfolgen. Die depot-
fihrende Stelle behdlt sich vor, Auftrage nicht auszufiihren, sofern die Anlageklasse (Risikoprofil) des zu
erwerbenden Investmentfonds mit dem Anlegertyp nicht vereinbar ist. In diesem Falle wird die depotfiih-
rende Stelle den Anleger unverziiglich informieren.

k) Auftrage zum Umtausch von Fondsanteilen

Soweit von der depotfiihrenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis / Konditionentableau ausdriicklich zugelas-
sen, ist ein Umtausch von Anteilen mdglich. Ansonsten wird ein Auftrag zum Umtausch als ein Verkaufs-
auftrag und nachfolgender Kaufauftrag behandelt. Als Folge dieser Aufteilung konnen keine besonderen
Umtauschkonditionen gewahrt werden.

1) Verfiigungen

Der Anleger kann iiber seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teilweise verfiigen. Eine Auslieferung
oder Ubertragung von Anteilen in ein Wertpapierdepot einer anderen depotfiihrenden Stelle ist nur hinsichtlich
ganzer Anteile maglich. Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

4. Anteilsregi Eig Miteig Gir Iverwahrung

Fuhrt die fir die Ausgabe von Anteilen zustandige Stelle ein Anteilsregister, wird die depotfiihrende Stelle
dort fiir den Anleger als Anteilsinhaber eingetragen. Im Falle der DWS Investment S. A. als depotfiihrende
Stelle werden dann in diesem Falle die Anteile treuh&nderisch fiir die jeweiligen Anleger gehalten.
Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegiinstigte eingetragen werden kann, wird
die depotfiihrende Stelle die Eintragung im Namen des Anlegers vornehmen lassen. Die erwarbenen Anteile
sind in diesem Falle Eigentum des Anlegers und werden auch nicht treuhanderisch gehalten.

Soweit fiir einen Fonds von der fiir die Ausgabe von Anteilen zustandigen Stelle keine Anteilsbruchteile
ausgegeben werden, erwirbt der Anleger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister des Fonds eingetragen
wird, Miteigentum an einem etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen
bei der depotfiihrenden Stelle.

Die depotfiihrende Stelle gibt Anteile, fir die kein Anteilsregister besteht, fiir den Anleger in Girosammel-
depotverwahrung. Das Gleiche gilt fiir Anteilsscheine, die der depotfiihrenden Stelle zugunsten eines
bereits bei ihr bestehenden Investmentkontos eingereicht werden.

5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland

Die depotfiihrende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie direkt oder tiber einen Dritten
Kaufauftrage in Fondsanteilen im Ausland oder Kaufauftrage in auslandischen Fondsanteilen ausfiihrt.
Die depotfiihrende Stelle wird die im Ausland angeschafften Fondsanteile im Ausland verwahren lassen.
Hiermit wird sie einen anderen auslandischen Verwahrer beauftragen. Die Verwahrung unterliegt den
Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsortes und den fir den oder die auslandischen Verwahrer
geltenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Die depotfiihrende Stelle wird sich nach pflichtgeméaRem Ermessen unter Wahrung der Interessen des
Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Fondsanteilen oder eine andere im Lagerland bliche,
vergleichbare Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhanderisch fiir den Anleger halten.
Hieriiber erteilt sie dem Anleger Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des aus-
landischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland). Die depotfihrende Stelle braucht
die Auslieferungsanspriiche des Anlegers aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im
Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu erfiillen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland
ftir den Anleger und fir die depotfiihrende Stelle verwahrten Fondsanteilen derselben Gattung. Der Anleger
tragt in diesen Fallen daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schéaden, die den
Deckungsbestand als Folge von héherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige
von der depotfiihrenden Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang
mit Verfiigungen von hoher Hand des In- und Auslandes treffen sollten. Hat der Anleger nach dem vorher-
gehenden Absatz Nachteile und Schaden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotfiihrende Stelle
nicht verpflichtet, dem Anleger den Kaufpreis zuriickzuerstatten.

6. Ausschiittungen

Ausschiittungsbetrage werden von der depotfiihrenden Stelle — ggf. unter Abzug von einzubehaltenden
Steuern — ohne gesonderten Auftrag in Anteilen des betreffenden Fonds wiederangelegt (,automatische
Wiederanlage”). Die automatische Wiederanlage erfolgt unverziiglich nach Gutschrift der Ausschiittungs-
betrage auf dem Konto der depotfiihrenden Stelle. Die automatische Wiederanlage erfolgt ohne Ausgabe-
aufschlag zum jeweils giiltigen Anteilwert am Ausfiihrungstag. Sofern fir bestimmte Fonds eine direkte
Wiederanlage nicht von der depotfiihrenden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschiittungen — ggf.
unter Abzug von einzubehaltenden Steuern — in dem jeweils von der depotfiihrenden Stelle fiir den An-
leger ausgewahlten Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswahrung angelegt. Einzelheiten
werden im Preisverzeichnis /Konditionentableau geregelt. Die entsprechende Kauforder wird von der
depotfiihrenden Stelle an die jeweilige Abwicklungsstelle unverziiglich, spatestens am nachstfolgenden
Bankarbeitstag, weitergeleitet.

7. Abrechnungen

Die depotfiihrende Stelle tibermittelt dem Anleger spatestens am ersten Geschaftstag nach der Ausfiihrung
des Auftrags fiir jeden getatigten Umsatz eine Abrechnung. Soweit der Anleger Fondsanteile durch regel-
maRige Einzahlungen erwirbt, wird die depotfiihrende Stelle den jeweils aktuell geltenden rechtlichen
Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter Form nachkommen* In jedem Fall erhalt der
Anleger nach Ablauf eines Jahres eine Aufstellung der im Kalenderjahr eingetretenen Veranderungen.

8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot

Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos kann jeder Inhaber allein verfiigen,
es sei denn, dass einer der Wertpapierdepotinhaber oder alle gemeinsam der depotfihrenden Stelle schrift-
lich eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemeinschaftlichen Wertpapierdepots sind
gegentiber der depotfiihrenden Stelle gesamtschuldnerisch fiir alle Verbindlichkeiten aus dem gemein-
schaftlichen Wertpapierdepot haftbar, unabhangig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder
einzeln von ihnen eingegangen wurden.

9. Verfiigungsherechtigung nach dem Tod des Anlegers

Nach dem Tod des Anlegers kann die depotfiihrende Stelle zur Klarung der Verfiigungsberechtigung die
Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfiir notwendiger
Unterlagen verlangen; fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen der depotfiihrenden Stelle in deut-
scher Ubersetzung vorzulegen. Die depotfiihrende Stelle kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines
Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift
der letztwilligen Verftigung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehdriger Erffnungsniederschrift vorgelegt
wird. Die depotfiihrende Stelle darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet
ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfiigen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen
an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der depotfiihrenden Stelle bekannt ist, dass der dort Genannte (zum
Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfiigungsberechtigt ist, oder
wenn ihr dies infolge Fahrlassigkeit nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen

Fir die Fiihrung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Entgelt berechnet werden. Die
jeweilige Hohe ist im Preisverzeichnis /Konditionentableau der depotfiihrenden Stelle enthalten. Fir die im
Preisverzeichnis nicht aufgefiihrten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers oder in dessen mutmaRlichem
Interesse erbracht werden, und die nach den Umstanden zu urteilen nur gegen eine Vergiitung zu erwarten
sind, kann die depotfiihrende Stelle die Hohe des Entgeltes nach billigem Ermessen bestimmen. Der Anleger
tragt aulerdem alle Auslagen, die anfallen, wenn die depotfiihrende Stelle in seinem Auftrag oder seinem
mutmafRlichen Interesse tatig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie Telefon und Porti).

11. Information des Anlegers iiber Vertriebsfolgeprovisi

a) Die depotfiihrende Stelle erhalt im Zusammenhang mit Wertpapiergeschéften, die sie mit Anlegern

tiber Investmentanteile abschlieRt, fiir den Vertrieb dieser Wertpapiere umsatzabhangige Zahlungen
(Vertriebsfolgeprovisionen) von den Wertpapieremittenten (Kapitalanlagegesellschaften, auslandische
Investmentgesellschaften, einschlieRlich Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe).
Die Vertrigbsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Investmentanteilen an den
Anleger an. Sie werden von den Emittenten dieser Wertpapiere aus den von ihnen vereinnahmten Ver-
waltungsvergtitungen als wiederkehrende, bestandsabhéngige Vergiitung an die depotfiihrende Stelle
geleistet. Die Hohe der Vertriebsfolgeprovision betragt derzeit in der Regel bei Rentenfonds zwischen
01% und 0,7 % p.a., bei Aktienfonds zwischen 0,3 % und 1,0 % p.a. und bei offenen Immobilienfonds
zwischen 0,2 % und 0,6 % p.a. des von der depotfiihrenden Stelle verwahrten Gesamtbestands des
jeweiligen Wertpapiers. Einzelheiten zu Art und Hohe der Vertriebsfolgeprovision fiir ein konkretes
Wertpapiergeschaft teilt die depotfiihrende Stelle dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit; im Falle
der Anlageberatung durch die depotfiihrende Stelle unaufgefordert vor dem Abschluss eines jeden
Wertpapiergeschéaftes.

b) Ist nicht die depotfihrende Stelle Berater und kommt der Abschluss von Wertpapiergeschaften tiber
Investmentanteile durch einen Dritten als Vermittler oder Berater zustande, leitet die depotfiihrende
Stelle an den Dritten oder dessen Vertriebsorganisation im Regelfall zwischen 80 % und 95 % der oben
unter Ziffer 11.a) genannten Vertriebsfolgeprovisionen weiter, wenn es sich hierbei um einen Vertriebs-
partner der depotfiihrenden Stelle handelt. Die depotfiihrende Stelle teilt dem Anleger jederzeit auf
Nachfrage Einzelheiten zu Art und Hohe dieser Zahlungen und deren Empfénger fir ein konkretes
Wertpapiergeschaft mit.

*wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotfiihrende Stelle spatestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getatigten Umsatze.
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12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen
Entgelte, Auslagen und Kosten kénnen mit Zahlungen verrechnet sowie durch den Verkauf von Anteilen
bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Hohe gedeckt werden.

13. Haftung der depotfiihrenden Stelle; Mitverschulden des Anlegers

a) Haftungsgrundsétze

Die depotfiihrende Stelle haftet bei der Erfiillung ihrer Verpflichtungen fiir jedes Verschulden ihrer Mitar-
beiter und der Personen, die sie zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Hat der Anleger durch ein
schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nr. 14 - 17 aufgefiihrten Mitwirkungspflichten) zu der
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsétzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang die depotfiihrende Stelle und der Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotauftrage

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgefiihrt wird, dass die depotfiihrende
Stelle einen Dritten mit der weiteren Erledigung beauftragt, erfiillt die depotfiihrende Stelle den Auftrag
dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft
z.B. die Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland. In diesem Fall beschrénkt sich die Haftung der depot-
fihrenden Stelle auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

c) Haftung der depotfiihrenden Stelle im Hinblick auf Ausfiihrungsgeschéfte

SchlieRt die depotfiihrende Stelle fiir Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein
Kauf- oder Verkaufsgeschaft (Ausfiihrungsgeschaft) ab, so haftet die depotfiihrende Stelle fiir die ordnungs-
gemale Erfiillung des Ausfiihrungsgeschéftes durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner.
Bis zum Abschluss eines Ausfiihrungsgeschaftes haftet die depotfiihrende Stelle bei der Beauftragung
einer dritten Person mit der Ausfiihrung eines Geschaftes nur fiir deren sorgféltige Auswahl und Unter-
weisung.

14. Anderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht

Zur ordnungsgemdRen Abwicklung des Geschaftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Anleger der depotfiih-
renden Stelle Anderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erldschen oder die Anderung einer
gegeniber der depotfiihrenden Stelle nachgewiesenen Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht)
unverziiglich schriftlich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht
in ein offentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetragen wird.

15. Klarheit von Auftriagen

Auftrage jeder Art miissen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Auftrage
konnen zu Verzogerungen in der Auftragsabwicklung fiihren. Vor allem hat der Anleger bei Einzahlungen,
Auftragen und Verfiigungen auf die Richtigkeit und Vollstandigkeit der angegebenen DWS Depotnummer
und Investmentkontonummer zu achten. Soweit die depotfiihrende Stelle Einzahlungen nicht eindeutig
zuordnen kann, darf sie die eingezahlten Betrage zuriick tiberweisen. Anderungen, Bestétigungen oder
Wiederholungen von Auftrdgen miissen als solche gekennzeichnet sein.

16. Priifung und Ei lungen bei Mitteilungen der depotfiihrenden Stelle

Der Anleger hat Kontoausziige, Abrechnungen, Aufstellungen und sonstige Anzeigen auf ihre Richtigkeit
und Vollstandigkeit unverztiglich zu tiberpriifen, und die depotfiihrende Stelle unverztiglich tiber darin
enthaltene Irrtimer, Abweichungen und UnregelméRigkeiten in Kenntnis zu setzen.

17. Benachrichtigung der depotfiihrenden Stelle bei Ausbleiben von Mitteilung
Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folgejahres nicht zugehen, muss
er die depotfihrende Stelle unverziiglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim
Ausbleiben anderer zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Abrechnungen nach der Ausfiihrung von
Auftragen).

18. Pfandrecht

Der Anleger rdumt der depotfiihrenden Stelle ein Pfandrecht an allen im DWS Depot und den Investment-
konten verwahrten Vermégensgegenstanden ein. Das Pfandrecht sichert alle gegenwartigen und kiinftigen
Anspriiche der depotfiihrenden Stelle gegen den Anleger aus der Geschaftsverbindung.

Kiindigung durch die depotfiihrende Stelle und Auflésung von Fonds, Schlussklauseln

19. Kiindigung durch die depotfiihrende Stelle

Die depotfiihrende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten jederzeit mit einer Kiindigungsfrist
von einem Monat kiindigen. Die Anteile werden dem Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem
Wirksamwerden der Kiindigung verduRert. Der Gegenwert wird dem Anleger ausgezahlt.

20. Auflosung von Fonds

Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, wegen Zeitablauf oder aus einem
anderen Grund aufgeldst, so ist die depotfiihrende Stelle berechtigt, die verwahrten Anteile und Anteils-
bruchteile des Fonds am letzten Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlds in Anteilen
eines Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswahrung anzulegen, sofern keine gegenteilige
Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Anderungen dieser Bedingungen

Anderungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen werden dem Anleger schriftlich bekannt gegeben.
Sie gelten als genehmigt, wenn der Anleger nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn
die depotfiihrende Stelle bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Anleger muss den Widerspruch
innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Anderungen an die depotfiihrende Stelle absenden.

Stand: Februar 2009

Sonderbedingungen DWS Direkt

1. Anwendungsbereich und Leistungsumfang

Neben dem Verwahrungsvertrag wird zwischen dem Anleger und der DWS Investment GmbH oder der
DWS Investment S.A. (nachfolgend ,DWS Direkt” genannt) jeweils ein gesonderter Beratungsvertrag
geschlossen, sobald der Anleger um eine Beratung nachsucht. Die Beratung umfasst keine Rechts- oder
Steuerberatung.

DWS Direkt ist nicht verpflichtet, das Depot oder einzelne Depotwerte des Kunden laufend zu tiberwachen.
DWS Direkt trifft keine Anlageentscheidungen. Das Verfiigungsrecht tiber das unterliegende Depot steht
ausschlieRlich dem Anleger und etwaigen Bevollméchtigten zu.

DWS Direkt empfiehlt dem Anleger nur Fonds, die die DWS Direkt als fiir den Anleger geeignet halt und
die dem Anlegertyp/der Risikoklasse des Anlegers entsprechen. Diese Sonderbedingungen gelten fiir die
im Rahmen des jeweiligen Beratungsvertrages erfolgende Anlageberatung, die von DWS Direkt gegentiber
dem Anleger im Hinblick auf Kauf, Verkauf oder Tausch von Fonds vorgenommen wird.

2. Kundenkategorisierung
DWS Direkt stuft den Anleger fiir den Zweck der Anlageberatung als Privatkunden im Sinne des Wertpapier-
handelsgesetzes ein.

3. Geg | und Giiltigkeitsd der Anlageberatung

Die Anlageberatung der DWS Direkt umfasst die Beratung im Hinblick auf Fonds der DWS-Gruppe. Jede
Anlageberatung erfolgt auf der Grundlage der im Zeitpunkt der Beratung geltenden Einschatzung der
DWS Direkt. Nach Abschluss der Beratung sich ergebende Einschatzungsénderungen werden von der
DWS Direkt nicht unaufgefordert mitgeteilt.

Wenn eine Order spater als zehn Tage nach einer Anlageberatung erteilt wird, wird diese ausschlieRlich
als beratungsfreie Order behandelt. DWS Direkt haftet fiir eine solche Order nicht mehr aus der Anlage-
beratung.

4, Anlageberatungsprotokoll und Orderwege

DWS Direkt erstellt tiber jede Anlageberatung unverziiglich ein Protokoll und leitet dieses dem Anleger
unverziiglich zu.

DWS Direkt nimmt eine aufgrund der Beratung erteilte Order erst an, wenn der Anleger zuvor gegeniiber
DWS Direkt den Empfang des Anlageberatungsprotokolls sowie die Richtigkeit und Vollstandigkeit des
Anlageberatungsgespraches, wie im Anlageberatungsprotokoll wiedergegeben, bestétigt hat. Dies geschieht,
in dem der Anleger das Protokoll unterschreibt und

a) das mit dem Protokoll verbundene und durch eine Nummer eindeutig zugeordnete Serviceblatt per Fax
oder im Original an DWS Direkt schickt.
b) die Bestétigung des Anlegers kann auch mittels PIN/TAN auf elektronischem Wege erfolgen.

Der Anleger ist verpflichtet, fiir auf einer Anlageberatung basierende Kaufs-/Verkaufsorder ausschlieRlich
einen der folgenden Orderwege zu benutzen:

a) das mit dem Protokoll verbundene und durch eine Nummer eindeutig zugeordnete Serviceblatt
b) auf elektronischem Wege tiber Depot Online; diese Order ist durch eine TAN zu bestatigen

Wenn der Anleger andere Orderwege als die vorstehend genannten fiir die Erteilung einer Order nutzt,
nachdem eine Anlageberatung erfolgt ist, hat der Anleger gesondert den Erhalt des Protokolls sowie
dessen Richtigkeit und Vollstandigkeit zu bestatigen. Eine derartige Order wird nicht der Anlageberatung
zugerechnet, sondern als beratungsfreie Order behandelt. DWS Direkt haftet fir eine solche Order nicht
aus der Anlageberatung.

In der Zeit zwischen der Anlageberatung und der Ausfiihrung der Order kdnnen sich signifikante Preisan-
derungen zum Nachteil des Anlegers aufgrund von z. B. Marktbewegungen ergeben. AuBerdem kann sich
die Einschatzung der DWS Direkt zu einem Wertpapier veréndern. Das dadurch bedingte wirtschaftliche
Risiko geht zu Lasten des Anlegers.

5. Riicktrittsrecht

Fiir den Fall, dass das Protokoll nicht richtig oder nicht vollstandig ist, raumt DWS Direkt
dem Anleger ein Recht zum Riicktritt von dem auf der Beratung beruhenden Geschift ein. Das
Riicktrittsrecht muss DWS Direkt gegeniiber spatestens innerhalb einer Woche nach Erhalt
des Protokolls geltend g ht werden.

Soweit die Ablaufe wie oben in Ziffer 4 beschrieben eingehalten werden, liegen die tatbestandlichen
Voraussetzungen fiir die Entstehung eines Riicktrittsrechtes nicht vor, weil DWS Direkt Order erst dann
annimmt, nachdem der Anleger zuvor gegentiber DWS Direkt den Erhalt des Anlageberatungsprotokolls
sowie die Richtigkeit und Vollstandigkeit des Anlageberatungsgespraches, wie im Anlageberatungs-
protokoll wiedergegeben, bestatigt hat.

6. Geeignetheitspriifung

a) Einholung von Angaben

Im Rahmen der Geeignetheitspriifung holt DWS Direkt zunachst die erforderlichen Angaben tber die
Erfahrungen und Kenntnisse des Anlegers in Bezug auf bestimmte Arten von Finanzinstrumenten, tiber
die Anlageziele des Anlegers sowie die finanziellen Verhaltnisse des Anlegers ein.

b) Priifung

Die Geeignetheit beurteilt sich danach, ob das konkrete Geschéft, das dem Anleger empfohlen wird, den
Anlagezielen des Anlegers entspricht, die hieraus erwachsenden Anlagerisiken fiir den Anleger seinen
Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sind und der Anleger mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen
die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen kann.

c) Fehlen erforderlicher Angaben

Sofern DWS Direkt die fir die Durchfiihrung der Geeignetheitspriifung erforderlichen Angaben nicht erlangt,
kann DWS Direkt die Geeignetheitspriifung nicht durchftihren. In diesem Fall wird DWS Direkt dem Anleger
gegeniiber keine Anlageempfehlung abgeben.

7. Zuordnung zu einem Anlegertyp

Es erfolgt eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anlegertyp/Risikoklasse. Die Zuordnung zu einer Risiko-
klasse setzt die Zurverfiigungstellung der erforderlichen Daten auf dem Kundenbefragungsbogen durch den
Anleger voraus. DWS Direkt wird fir den Anleger nur Fonds empfehlen und erwerben, deren Risikoklasse
mit dem jeweiligen Anlegertyp vereinbar ist. Der Anlegertyp kann durch den Anleger jederzeit geandert
werden. DWS Direkt haftet nicht fiir Preisdifferenzen von Finanzinstrumenten, die durch Verzégerungen
aufgrund einer Anderung des Anlegertyps entstehen, es sei denn DWS Direkt trifft ein Verschulden.

8. Vertragssprache
MaRgebliche Sprache fiir die oben genannten Vertragsverhaltnisse und die Kommunikation mit dem Anleger
wahrend der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch, fiir die DWS Investment S.A. optional Englisch.

Stand: Mai 2010

Widerrufshelehrung
Widerrufsrecht gemaRB § 126 Investmentgesetz

Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mindlicher Verhandlungen auRerhalb der sténdigen
Geschéaftsrdume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, zustande kommt,
so ist der Kaufer berechtigt, seine Kauferklarung ohne Angabe von Griinden innerhalb einer Frist von zwei
Waochen schriftlich zu widerrufen. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine standigen Geschaftsraume hat.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss dem Kéufer
ausgehandigt oder ihm eine Kaufabrechnung tibersandt worden ist und darin eine Belehrung tiber das
Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz1BGB geniigt. Ist der Fristbeginn
streitig, so trifft die Beweislast den Verkaufer. Zur Wahrung der Frist gentigt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 178-190, 60327
Frankfurt oder DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkdufer nachweist, dass der Kéufer die Anteile im Rahmen

seines Gewerbebetriebes erworben hat oder dass der Verkdufer den Kéufer zu den Verhandlungen, die
zum Kauf der Anteile gefiihrt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung geméR § 55 Abs. 1 der Gewerbe-
ordnung aufgesucht hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschaft i. S.d. § 312b BGB, so ist bei einem
Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d
Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Hat der Kaufer im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der
Kapitalanlagegesellschaft/ der auslandischen Investmentgesellschaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen
Riicktibertragung der erworbenen Anteile, der Wert der bezahlten Anteile am Tag nach Eingang der Wider-
rufserklarung und die bezahlten Kosten zu erstatten.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausfiihrungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger.

Ende der Widerrufshelehrung
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WpHG-Bogen gemal 8 31 Absatz 4 Wertpapierhandelsgesetz fiir Altersvor-
sorgeprodukte nach den Vorschriften des Gesetzes iiber die Zertifizierung
von Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen

Anleger: Name Vorname Geburtsdatum

1) Bisheriges Anlageverhalten

1a) Haben Sie Kenntnisse liber Wertpapiergeschafte?

festverzinsliche
Wertpapiere/Rentenfonds

|:| Nein

Ja, iber |:| Aktien/Aktienfonds |:| Wahrungsbezogene Aktien/Renten |:| Alternative Investments

1b) Haben Sie schon Erfahrungen mit Wertpapiergeschéaften?
|:| Ja, seit 1 -3 Jahren |:| Ja, seit mehr als 3 Jahren |:| Nein
1c) Welche Wertpapiergeschafte haben Sie bereits getatigt? Nie Gelegentlich Haufig bzw. seit Jahren

Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds

[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

3-5 |:|6-10 |:|mehrals10

2.000 - 5.000 EUR |:| tiber 5.000 EUR

Aktien/Aktienfonds
Wahrungsbezogene Aktien/Renten
Alternative Investments

1d

Geschaftsumfang

Wertpapiertransaktionen pro Jahr |:| max. 2

I

Durchschnittliche Ordergrof3e |:| unter 2.000 EUR

2) Finanzielle Verhaltnisse

B e |:| unter 10.000 EUR |:| 10.000 - 50.000 EUR |:| iiber 50.000 EUR
Zb} Fur Aniagezwiecke fra! verfighares |:| unter 150 EUR |:| 150 - 300 EUR |:| 301- 500 EUR |:| iiber 500 EUR

3) Anlageziel
3a) Zeithorizont |:| 2 -6 Jahre |:| uber 6 Jahre

3b) Beschreibung Risikoklassen Anlageziel Mogliche Risiken Beispielhafte Fondsgruppen
Stetige Wertentwicklung, Kurzfristige moderate Kursschwan- EUR-Geldmarktfonds,
1 |:| gesicherte Ertragserwartung kungen maoglich, aber mittel-/langfristig  geldmarktnahe EUR-Fonds
kein Vermogensverlust
Hoheres Zinseinkommen, Kursrisiken aus Zins- und Wahrungs- EUR-Rentenfonds,
mogliche Kursgewinne schwankungen madglich, international gestreute Rentenfonds
2 |:| geringe Bonitatsrisiken Uberwiegend in Hartwahrungen,
(d. h. Kapitalverlust unwahrscheinlich) kurzlaufende Rentenfonds in Hartwahrungen,

offene Immobilienfonds

Ertragserwartung liegt tiber normalem Hohe Kursrisiken aus moglichen Aktien, Internationale Rentenfonds mit erheblichen
Zinsniveau, Kapitalzuwachs Giberwiegend Zins- und Wahrungsschwankungen, ungesicherten Wahrungspositionen,
3 |:| aus Aktienmarkt- und Wahrungschancen Bonitétsrisiken deutsche Aktienfonds,
Landerfonds in europdischen Hartwahrungen,
Fonds fir Wandel- und Optionsanleihen

Uberdurchschnittlich hohe Ertrags- Uberdurchschnittlich hohe Verlustrisiken Regionen- und Branchenfonds,
4 |:| erwartungen, Vermogenszuwachs sind moglich, hohere Bonitatsrisiken Emerging Market-Fonds,
vorrangig aus Marktchancen Rentenfonds mit héherem Risikoprofil,

Hedgefonds und alternative Investments

Anlagen in Altersvorsorgeprodukten entsprechen der Risikoklasse 3.

Eigenschaften der Anlage

Ich bin mir bewusst, dass es sich bei dem gewahlten Produkt um eine Altersvorsorgeanlage handelt, der im wesentlichen Fonds der Risikoklasse 3 zu Grunde liegen. Damit
bestehen die oben unter Risikoklasse 3 beschriebenen Risiken, die allerdings durch die Beitragszusage der DWS gedampft werden. Mir ist bewusst, dass die Beitragszusage
der DWS in bestimmten Fallen (z.B. bei schadlicher Auflésung des Vertrages) entfallen kann.

Unterschrift(en) des/der Anleger(s)

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass die depotfiihrende Stelle die vorstehenden Angaben auswertet und sich vorbehélt, die Eréffnung eines Altersvorsorgevertrags abzulehnen,
falls die Risikoklasse des gewahlten Produkts die oben angekreuzte Risikoklasse (siehe 3b) tibersteigt.

Ort, Datum Unterschrift Anleger /1. gesetzl. Vertreter Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

Drucken
X X




(Dauerzulageantrag)

Vollmacht zur Beantragung der Altersvorsorgezulage DWS

INVESTMENTS
20 Die Frist fur die Beantragung der Altersvorsorgezulage endet mit Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das
Giiltig ab Beitragsjahr folgt (§ 89 EStG). Fallt das Ende der Frist auf einen Sonnabend, Sonntag oder einen gesetzlichen Deutsche Bank Gruppe
Feiertag so endet die Frist mit Ablauf des nachstfolgenden Werktags (8 108 Abs. 3 Abgabenordnung (AO)).

DWS Investment GmbH
Daten des Antragstellers: Mainzer Landstr. 178-190

| | | | 60327 Frankfurt am Main

Name Vorname Postanschrift:
| | | | 60612 Frankfurt am Main

StraRe PLZ/Ort
Geburtsdatum Sozialversicherungs-/Zulagenummer
Zustandiges Finanzamt *) Steuernummer / Steuer-ldentifikationsnummer/TIN

Art der Zulageberechtigung

Ich bin derzeit unmittelbar zulageberechtigt. Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im jeweiligen Forderzeitraum in einer inldndischen gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichert waren.

I:l Abweichend hiervon bin ich derzeit mittelbar zulageberechtigt. (Flllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten aus.)

I:l Beamtenstatus (Bitte geben Sie in diesem Fall eine Einwilligung fristgemaf zur Ubermittlung Ihrer Einkommensdaten gegeniiber der zustandigen Stelle ab, z.B. Dienstherren
oder der die Versorgung anordnenden Stelle.)

|:| Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft | |
AK-Mitgliedsnummer

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0so0s

Daten des Ehegatten . (Nur erforderlich, wenn der Antragsteller mittelbar zulageberechtigt ist, die Kinderzulage durch Zustimmung der Ehefrau auf den Antragsteller
Ubertragen wird oder Kindergeldberechtigter und Antragsteller nicht identisch sind.)
I:l Herr I:l Frau

Name/Titel Vorname Geburtsname Geburtsdatum

Staatsangehorigkeit Geburtsort Sozialversicherungs-/Zulagenummer Steuer-Identifikationsnummer/TIN

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0so0s

eDaten der Kinder:

SFFM 106  01/2011

Kinderdaten Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4

Vorname, Name | | | | | | | |

Geburtsdatum | | | | | | | |

Steuer-Identifikations-
nummer/TIN | | | | | | | |

Familienkasse | | | | | | | |

Kindergeldnummer | | | | | | | |

Anspruchszeitraum (flr das | 20 |_| 20 | | 20 |_| 20 | | 20 |_| 20 | | 20 |_| 20 |

beantragte Kalenderjahr)

Kindergeldberechtigter | | | | | | | |

Zustimmung der Ehefrau

Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Enemann — bis auf Widerruf meinerseits — flr die ihm zugeordneten oben genannten Kinder die Kinderzu-
lage erhalt. Der Widerruf muss spatestens am 31. Dezember des Beitragsjahres, fir das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, bei der DWS Investment GmbH vorliegen.
(Die Unterschrift ist nur erforderlich, wenn bei verheirateten Eltern der Ehemann die Kinderzulage beantragt.)

Ort, Datum Unterschrift der Ehefrau

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0so0s

Vollmacht zur automatischen Beantragung der Altersvorsorgezulage

Ich bevollméchtige die DWS Investment GmbH bis auf Weiteres, die Altersvorsorgezulage fiir meinen Altersvorsorgevertrag fir jedes Beitragsjahr bei der Zentralen Zulagenstelle
fur Altersvermégen (ZfA) zu beantragen. Eine Anderung der persénlichen Verhltnisse, die zur Erhdhung (z. B. durch Geburt eines Kindes), Minderung oder Wegfall des Zulage-
anspruchs fuhrt, werde ich der DWS Investment GmbH unverziglich mitteilen. Meine Vollmacht werde ich vor Ablauf des Beitragsjahres widerrufen, fir das die DWS Investment
GmbH keinen Antrag auf Altersvorsorgezulage stellen soll.

Mir ist bewusst, dass anfallende Zulagen von einer staatlichen Behorde, der Zentralen Zulagestelle fir Altersvermdgen (ZfA) berechnet und gewahrt werden. Die ZfA handelt dabei
nicht unter der Verantwortung der DWS Investment GmbH.

*) Freiwillige Angabe Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers (bei Minderjéhrigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter)



Hinweis
Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten und Ihre Sozialversicherungsnummer (12- stellig) ein. Diese finden Sie auf Ihrem Sozialversicherungsausweis oder auf dem Nachweis zur Sozialversicherung. Auch Ihr Arbeitgeber kann Ihnen zu Ihrer Sozialversicherungsnummer Auskunft geben. 

Als Beamter oder Beamten gleichgestellte Person, beantragen Sie eine hier einzutragende Zulagennummer bei Ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn.


Hinweis
Um zu erfahren in welcher Form Sie zulagenberechtigt sind, können Sie sich an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) bei der Deutschen Rentenversicherung Bund wenden. Sie erreichen sie unter dem Servicetelefon: 03381/21 22 23 24.
Um zu erfahren in welcher Form Sie zulagenberechtigt sind, können Sie sich an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) bei der Deutschen Rentenversicherung Bund wenden. Sie erreichen sie unter dem Servicetelefon: 03381/21 22 23 24.


Hinweis
Bitte geben Sie hier die Kindergeldnummer, sowie den Anspruchszeitraum an. Die Kindergeldnummer wird Ihnen von der Familienkasse mitgeteilt. Sie ist auch im Verwendungszweck der Kindergeldüberweisung zu finden. 

Als Beamte/r oder im öffentlichen Dienst, geben Sie Ihre Personalnummer als Kindergeldnummer an


Information uber den Umgang mit Interessenkonflikten

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die DWS ist verpflichtet im Rahmen der Umsetzung der européischen Finanzmarktrichtlinie, Vorkehrungen zum angemessenen Umgang
mit maéglichen, sich auf Wertpapierdienstleistungen auswirkende Interessenkonflikte zu treffen. Die Wertpapierdienstleistungen sollen
den Kunden in einem integren Umfeld angeboten werden, ohne dass die Interessen der Kunden beeintrachtigt werden. Die DWS
als Mitglied der Deutsche Bank Gruppe hat bereits in den 1990er Jahren und damit vor der Finanzmarktrichtlinie eine Compliance-
Organisation eingerichtet, die moglichen Interessenkonflikten begegnet. Im Konzern Deutsche Bank gilt ein allen Mitarbeitern zur
Orientierung dienender Verhaltenskodex, der Deutsche Bank Code of Conduct, dass unser Handeln von Integritat, Verlasslichkeit,
Fairness und Ehrlichkeit geprégt ist. Die weltweit geltenden Deutsche Bank Global Compliance Core Principles unterstreichen die
grundlegenden Standards.

Interessenkonflikte konnen sich ergeben zwischen unserer Gesellschaft, anderen Unternehmen unserer Gruppe, unserer Geschafts-
leitung, unseren Mitarbeitern, vertraglich gebundenen oder unabhangigen Vermittlern, oder anderen Personen, die mit uns verbunden
sind und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden. In Ubereinstimmung mit den Vorgaben der europaischen Finanzmarktricht-
linie informieren wir Sie daher nachfolgend Uber unsere weit reichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.

Interessenkonflikte konnen sich insbesondere ergeben:

e in der Anlageberatung aus dem eigenen (Umsatz-)Interesse der Gesellschaft am Absatz von eigenen Produkten

e bei Erhalt oder Gewéahr von Zuwendungen (bspw. Vertriebsfolgeprovisionen/geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte
im Zusammenhang mit der Anlageberatung

e durch unterschiedliche Kostenstrukturen unserer Fonds

e durch erfolgsbezogene Verglitung von Mitarbeitern

* bei Gewahr von Zuwendungen an unser Haus oder an unsere Mitarbeiter

e aus anderen Geschaftstatigkeiten unseres Hauses

e durch Erlangung von Informationen, die nicht 6ffentlich bekannt sind

e aus personlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschéftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen
oder

e bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beirdten

Die DWS und unsere Mitarbeiter sind hohen ethischen Standards verpflichtet. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern Sorgfalt und

Redlichkeit, rechtmaRiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards, und — vor allem — Beachtung des Kunden-

interesses. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, diese Standards und Verhaltenspflichten zu beachten. In unserem Hause ist unter

der direkten Verantwortung der Geschéftsleitung eine unabhdngige Compliance-Stelle tatig, der die Uberwachung der Identifikation,
Vermeidung und des Managements von Interessenkonflikten durch die Geschéaftsbereiche obliegt.

Im Einzelnen stehen folgende MaRnahmen zur Verfligung:

e Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses in der Anlageberatung z. B. durch Genehmigungs-
verfahren fUr neue Produkte

e Regelungen tber die Annahme von Zuwendungen und Offenlegung der Annahme und Gewahrung von Zuwendungen

e Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationsbarrieren, die Trennung von Verantwortlichkeiten
und/oder raumliche Trennung

e Fiithrung einer Insider- bzw. Beobachtungsliste, die der Uberwachung des sensiblen Informationsaufkommens sowie der Ver-
hinderung eines Missbrauchs von Insiderinformationen dient

e Flhrung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, moglichen Interessenkonflikten durch Geschafts- oder Beratungsverbote
zu begegnen

e Offenlegung von Wertpapiergeschéaften aller Mitarbeiter gegentliber der Compliance-Stelle

e Schulungen unserer Mitarbeiter

Dariber hinaus ist es gesetzlich vorgesehen, dass Interessenkonflikte friihzeitig in geeigneter Form offen gelegt werden, wenn das
Risiko besteht, dass Kundeninteressen trotz unserer organisatorischen Vorkehrungen beeintrachtigt werden kénnten.

Auf die folgenden Punkte mochten wir Sie insbesondere hinweisen:

Beim Erwerb von Investmentfondsanteilen zahlen Sie einen etwaigen Ausgabeaufschlag als Teil des Kaufpreises an uns. Die Hohe des
Ausgabeaufschlages teilen wir lhnen mit. Des Weiteren erhalten wir im Zusammenhang mit der Anschaffung von Investmentanteilen
in der Regel Zuwendungen (Vertriebsprovisionen) von anderen Kapitalanlagegesellschaften. Hierzu gehoren die umsatzabhéngigen
Vertriebsfolgeprovisionen, die andere Kapitalanlagegesellschaften aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgeblhren wieder-
kehrend an uns zahlen. Die Hohe der Vertriebsfolgeprovisionen betrégt in der Regel bei Rentenfonds zwischen 0,1 % und 0,7 % p.a.,
bei Aktienfonds zwischen 0,3 % und 1,0 % p.a., bei offenen Immobilienfonds zwischen 0,2 % und 0,6 % p.a..

Die Vereinnahmung dieser Zahlungen und Zuwendungen bzw. sonstiger Anreize féllt im Zusammenhang mit der Anschaffung der In-
vestmentfondsanteile an und dient der Bereitstellung effizienter und qualitativ hochwertiger Infrastruktur. Die Hohe der Zuwendungen
werden wir Ihnen bei der Anlageberatung unaufgefordert vor dem Abschluss eines Geschéftes offen legen. Auf Ihren Wunsch werden
wir [hnen weitere Einzelheiten zu dieser Information Gber den Umgang mit Interessenkonflikten zur Verfliigung stellen. Unsere globale
Richtlinie im Umgang mit Interessenkonflikten finden Sie auf unserer Webseite. Gerne schicken wir Ihnen diese auch zu.

Mit freundlichen Grif3en

DWS Direkt

Stand: November 2007
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Information zu lhrem DWS Depot/Investmentkonto-Vertrag
und zu den damit verbundenen Dienstleistungen fiir den Verbraucher

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,
bevor Sie im Fernabsatz (per Internet, E-Mail, Telefax oder Briefverkehr) mit uns Vertrédge abschlieRen, méchten wir Ihnen geméf den gesetzlichen Bestimmungen
(8 312 ¢ BGB i.V.m. Art. 246 88 1 und 2 des Einflihrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)) einige allgemeine Informationen zur DWS Investment GmbH
und DWS Investment S.A., zur angebotenen Finanzdienstleistung und zum Vertragsabschluss im Fernabsatz geben. Diese Informationen gelten bis auf weiteres und
stehen nur in deutscher Sprache zur Verfigung.

A. Aligemeine Informationen zur DWS Investment GmbH und DWS Investment S.A.

Name und Anschrift:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 178-190
D-60612 Frankfurt am Main
Tel: +49(0) 1803-004451"
Fax: +49(0) 1803-004452'
E-Mail: info@dws.com
Internet: www.dws.de

" dtms -9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise abweichend,
max. 42 Cent/Min.

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

Tel: +352-42 101-860?

Fax: +352-42 101-900?

E-Mail: dws.lu@db.com
Internet: www.dws.com

? (Auslands-) Tarif je nach Anbieter.

Gesetzliche
Vertretungsberechtigte:

Geschaftsfiihrung:
Wolfgang Matis, Holger Naumann
und Dr. Asoka Woéhrmann

Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Wolfgang Matis

Geschaftsfiihrung:

Klaus-Michael Vogel (CEO), Manfred Bauer,
Markus Kohlenbach, Doris Marx und Ralf Rauch

Hauptgeschaftstatigkeit:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung
von Investmentfondsvermégen und die Ausfiihrung
der damit zusammenhangenden Geschéften aller Art.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung
von Investmentfondsvermdgen und die Ausflihrung
der damit zusammenhangenden Geschéften aller Art.

Zustandige Aufsichtsbehérde:

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorferstr. 108

D-53117 Bonn

Internet: www.bafin.de

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
L-2991 Luxemburg
Internet: www.cssf.lu

Eintragung im Handeslregister:

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9135

Bezirksgericht Luxemburg Handelsregister B 25.754

Umsatzsteueridentifikations-
nummer:

DE 811248 289

LU 1567 13 650

Vertragssprache:

MaRgebliche Sprache fiir diesen Vertrag und die
Kommunikation mit dem Kunden wéhrend der Laufzeit
des Vertrages ist Deutsch.

MaRgebliche Sprache fiir diesen Vertrag und die
Kommunikation mit dem Kunden wéhrend der Laufzeit
des Vertrages ist Deutsch.

MaRgebliche Rechtsordnung/
maRgeblicher Gerichtsstand:

Fir die Er6ffnung des DWS Depots/Investmentkontos
und die gesamte Geschaftsbeziehung gilt deutsches Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

Fr die Er6ffnung des DWS Depots/Investmentkontos
und die gesamte Geschaftsbeziehung gilt luxemburger Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

AuBergerichtliche
Streitschlichtung:

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der seit 8. Dezember 2004
geltenden Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches betref-
fend Fernabsatzvertrage Uber Finanzdienstleistungen kénnen
sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle der Deutschen
Bundesbank, Postfach 1112 32 in 60047 Frankfurt,

Tel.: 069/2388-1907 oder -1906, Fax: 069/2388-1919, wenden.
Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberdihrt.

Bei Streitigkeiten kénnen sich die Beteiligten an die Schlich-
tungsstelle Centre de Médiation du Barreau de Luxembourg,
1-7 rue St. Ulric in L-2651 Luxembourg,

Tel. +352-46 72 72-1, Fax +352-22 56 46 wenden.

Das Recht, die Gerichte anzurufen bleibt hiervon unberihrt.

Hinweis zum Bestehen einer

freiwilligen Einlagensicherung:

Es erfolgt keine freiwillige Einlagensicherung.

Es erfolgt keine freiwillige Einlagensicherung.
Die DWS Investment S.A. ist Mitglied der ASSOCIATION POUR
LA GARANTIE DES DEPOTS LUXEMBOURG (AGDL).

B. Wesentliche Leistungsmerkmale des DWS Depot-Vertrages bzw. Investmentkonto-Vertrages

bei der DWS Investment GmbH und der DWS Investment S.A.

1. DWS Depot und Investmentkonto

Die DWS Investment GmbH bzw. die DWS Investment S.A. (nachstehend , depotfiihrende Stelle” genannt) eroffnet fir den Anleger auf Antrag ein DWS Depot und
innerhalb dieses DWS Depots ein oder mehrere Investmentkonten fir die Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der gewiinschten Fonds. Die fondsspezifischen
Investmentkonten stellen Unterdepots dar. Ferner erbringt die depotfihrende Stelle die in den Allgemeinen Geschaftsbedingungen und - sofern vereinbart - den
Besonderen Bedingungen beschriebenen Dienstleistungen. Einen allgemeinen Uberblick {ber die Grundlagen der Vermdgensanlage in Investmentfonds gibt die
Broschiire ,,Basisinformationen tber Vermdgensanlagen in Wertpapierfonds”.

2. Verwaltung

Die depotfiihrende Stelle verwaltet im Rahmen des DWS Depot-Vertrages bzw. Investmentkonto-Vertrages unmittelbar die Anteile des Anlegers an den Investmentfonds.
Ferner erbringt die depotfiihrende Stelle die in den Allgemeinen Geschaftsbedingungen und -sofern vereinbart- den Besonderen Bedingungen beschriebenen
Dienstleistungen.

3. Kauf, Verkauf und Umtausch von Anteilen an Investmentfonds

Der Anleger kann Anteile der von der depotfiihrenden Stelle angebotenen Investmentfonds einmalig oder aber in vorher definierten regelmaRigen Absténden erwerben
oder verkaufen. Soweit von der depotfiihrenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis/Konditionentableau ausdriicklich zugelassen, ist auch ein Umtausch von Anteilen
moglich. Die depotfiihrende Stelle leitet Kauf-, Verkauf- oder Tauschauftrdge unverziiglich, spatestens am auf den Eingang des Auftrages folgenden Bankarbeitstag,
an die jeweilige Abwicklungsstelle weiter. Bei Kauf oder Verkaufsauftragen des Anlegers schlieRt die depotfiihrende Stelle fiir Rechnung des Anlegers mit der
jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschaft ab. Einzelheiten zum Kauf, Verkauf und Umtausch von Investmentfonds-Anteilen sind in den Allgemeinen
Geschéaftsbedingungen und - sofern vereinbart - den Besonderen Bedingungen geregelt, sowie in dem jeweiligen aktuellen Verkaufsprospekt enthalten.

4. Hinweise auf Risiken und Preisschwankungen von Anteilen an Investmentfonds

Eine Anlage in Anteilen von Investmentfonds ist mit Risiken verbunden. Die Risiken kénnen u.a.

o Aktien- und Rentenmarktrisiken,

* Wechselkurs-, Zins, Kredit- und Volatilitatsrisiken sowie

¢ politische Risiken umfassen bzw. damit verbunden sein.

Es ist zu beachten, dass Vermdgensanlagen neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken enthalten. Die Preise der Vermégensgegenstande eines Fondsver-
mabgens konnen gegeniber dem Einstandspreis steigen oder fallen. VerduRRert der Anleger Anteile des Fondsvermdgens zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem
Fondsvermdgen befindlichen Vermdgensgegenstande gegeniiber dem Zeitpunkt seines Erwerbs von Anteilen gefallen sind, so hat dies zur Folge, dass er das von ihm in
das Fondsvermégen investierte Geld nicht oder nicht vollstandig zurlickerhalt. Generell kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsachlich
erreicht werden. Insbesondere ermdglichen Wertentwicklungen in der Vergangenheit keine Prognose flir zukiinftige Ergebnisse. Die allgemeinen und besonderen Risiko-
hinweise ergeben sich aulterdem aus dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt.
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5. Preise

Fir die Flihrung des DWS Depots bzw. eines Investmentkontos kann ein Entgelt berechnet werden. Die jeweilige Hohe ist im Preisverzeichnis/Konditionentableau der depot-
fiihrenden Stelle enthalten. Dariiber hinausgehende Entgelte und Auslagen kann die depotfiihrende Stelle nach MaRgabe der in den Allgemeinen Bedingungen geregelten
Grundsatze verlangen. Dem Anleger wird auf Wunsch von der depotfiihrenden Stelle jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis/Konditionentableau zur Verfligung gestellt.
Das Preisverzeichnis/Konditionentableau ist im Internet unter www.dws.de/konditionen erhéltlich.

6. Hinweis auf vom Anleger zu zahlende Steuern und Kosten

Die Ertrége aus den Investmentfonds sind steuerpflichtig. Hinweise auf die vom Anleger zu zahlenden Steuern und Kosten ergeben sich aus dem jeweils aktuellen
Verkaufsprospekt. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die fiir ihn zustandige Steuerbehdrde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden.

Eigene Kosten (z.B. fiir Ferngesprache, Porti) hat der Anleger selber zu tragen'-2.

7. Zusatzliche Telefonkommunikationskosten
Es fallen keine zuséatzlichen Telefonkommunikationskosten an. Die Telefongebiihren betragen 9 Cent/Min. (dtms — aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise abweichend,
max. 42 Cent/Min.) bzw. es gilt der (Auslands-) Tarif je nach Anbieter.

8. Leistungsvorbehalt
Keiner

C. Zahlung und Erfiillung des DWS Depot-Vertrages bzw. Investmentkonto-Vertrages

1. Zahlung und Erfiillung

Die depotfiihrende Stelle leitet Kauf-, Verkauf- oder Tauschauftrage unverziiglich, spatestens am auf den Eingang des Auftrags folgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige
Abwicklungsstelle weiter. Kaufauftrage mittels Uberweisung wird die depotfiihrende Stelle unverziiglich, spatestens am néachstfolgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige
Abwicklungsstelle weiterleiten, sofern die Gutschriftanzeige der Bank eindeutig zugeordnet werden kann. Auftrdge, die dem Fonds vor dessen Orderannahmeschluss
vorliegen, werden mit dem entsprechend ermittelten Anteilwert abgerechnet. Danach dort eingehende Auftrdge werden zu dem Anteilwert abgerechnet, der fir den
folgenden Orderannahmeschluss ermittelt wird.

2. Vertragliche Kiindigungsregeln
Fir das DWS Depot und das DWS Investmentkonto gelten die in den Allgemeinen Bedingungen bzw. - sofern vereinbart - in den Besonderen Bedingungen fiir den Anleger
und die depotfiihrenden Stelle festgelegten Kiindigungsregeln.

3. Mindestlaufzeit des Vertrages

Fir das DWS Depot und das DWS Investmentkonto wird grundsatzlich keine Mindestlaufzeit vereinbart. Sofern ausnahmsweise doch eine Mindestlaufzeit vereinbart
werden soll, ergibt sich dies aus dem Antragsformular. Bei Kiindigung des Depotvertrages muss der Anleger die erworbenen Anteile auf ein anderes Depot Ubertragen
oder veraufern.

4. Sonstige Rechte und Pflichten der DWS Investment GmbH/DWS Investment S.A. und des Anlegers

Die Grundregeln flr die gesamte Geschéaftsverbindung zwischen der depotfiihnrenden Stelle und Anleger sind in den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen der depotfiihrenden
Stelle beschrieben. Daneben kann die depotfihrende Stelle mit dem Anleger Besondere Bedingungen vereinbaren. In diesem Fall ergeben sich die Besonderen Bedin-
gungen aus dem Antragsformular.

D. Informationen iiber die Besonderheiten des im Fernabsatz abgeschlossenen Vertrages

Informationen tiber das Zustandekommen des Fernabsatzvertrages

Der Anleger gibt gegentiiber der depotfiihrenden Stelle ein ihn bindendes Angebot auf Eréffnung eines DWS Depots bzw. Investmentkontos ab, indem er das ausgefiillte
und unterzeichnete Antragsformular an die depotflihrende Stelle ibermittelt und dieses ihr zugeht. Der Depot-Vertrag bzw. der Investmentkonto-Vertrag kommt zustande,
wenn die depotfiihrende Stelle dem Anleger nach der gegebenenfalls erforderlichen Legitimationsprifung die Annahme des Antrages bestatigt.

Widerrufsbelehrung bei Fernabsatz von Finanzdienstleistungen

Widerrufsrecht des Anlegers beim Antrag auf Eréffnung eines DWS Depots/Investmentkontos

Der Anleger kann seinen Antrag auf Er6ffnung des DWS Depots/Investmentkontos innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Grinden in Textform (z.B. Brief, Fax,
E-Mail) widerrufen. Der Lauf der Frist fiir den Widerruf beginnt einen Tag, nachdem dem Anleger ein Exemplar dieser Widerrufsbelehrung, das Antragsformular oder eine
Abschrift des Antragsformulars einschlieRlich der fiir den Vertrag maRgeblichen Allgemeinen und - sofern vorhanden - Besonderen Geschéftsbedingungen sowie die
Informationen, zu denen die depotflihrende Stelle nach den Vorschriften iber Fernabsatzvertrage (8 312 ¢ Abs. 1BGB i.V.m. Art. 246 88 1 und 2 EGBGB) verpflichtet ist, in
Textform mitgeteilt wurden, aber nicht vor dem Tag des Vertragsschlusses. Zur Wahrung der Frist genlgt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu
richten an die jeweilige depotfihrende Stelle, d.h. bei Er6ffnung eines DWS Depots bzw. eines Investmentkontos bei der DWS Investment GmbH an die DWS Invest-
ment GmbH, Mainzer Landstr. 178-190, D-60612 Frankfurt am Main, bei Eréffnung eines DWS Depots bzw. eines Investmentkontos bei der DWS Investment S.A. an
DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg.

Widerrufsfolgen

Widerruft der Anleger seinen Antrag auf Eréffnung des DWS Depots bzw. eines Investmentkontos, und hat er im Hinblick auf die Eréffnung bereits Anteile erworben, die
in dem Depot verwahrt werden, so kann er den Widerruf dennoch auslben. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurlickzugewahren und gezogene Nutzungen herauszugeben. Da der Anleger die empfangenen Leistungen nicht zuriickgewahren kann, muss er der depotfiihrenden
Stelle insoweit Wertersatz leisten, d.h. die depotfiihrende Stelle kann fiir die Einrichtung und Verwaltung des DWS Depots/Investmentkontos eine anteilige Vergltung
verlangen. Eine Verpflichtung zur Zahlung der bis zur Auslbung des Widerrufsrechts von der depotfiihrenden Stelle erbrachten Leistung (anteiliger Preis) besteht nur,
wenn der Anleger ausdriicklich zugestimmt hat, dass die depotfiihnrende Stelle vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausflihrung der vertraglichen Leistung beginnt.

Ende der Widerrufsbelehrung

Kein Widerrufsrecht beim Erwerb von Investmentfondsanteilen

Das Widerrufsrecht des Anlegers nach den Vorschriften des Fernabsatzgesetzes besteht nicht hinsichtlich des Erwerbes von Investmentfondsanteilen, da deren Preis auf
dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist flir das DWS Depot/Investmentkonto auftreten
kénnen. Sofern der Anleger seinen Antrag auf Eréffnung des DWS Depots bzw. eines Investmentkontos widerrufen hat, muss er der depotfiihrenden Stelle mitteilen, in
welches bestehende Depot die erworbenen Investmentfondsanteile geliefert werden sollen. Alternativ dazu kann der Anleger einen Verkaufsauftrag erteilen. Gezahlte
Ausgabeaufschlage werden dem Anleger nicht zurlickerstattet und méglicherweise entstandene Kursverluste realisiert.

Besondere Hinweise zur sofortigen Ausfiihrung

Die depotfiihrende Stelle wird sofort nach Annahme des Eréffnungsantrags und noch vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausflihrung des jeweiligen Vertrages beginnen und
ein DWS Depot/Investmentkonto auf den Namen des Anlegers eréffnen, wenn der Anleger hierzu seine ausdriickliche Zustimmung erteilt. Die ausdriickliche Zustimmung
holt die depotfiihrende Stelle bei Vertragsunterzeichnung ein.

Gultigkeitsdauer dieser Information
Diese Informationen (Stand 11/2010) sind bis auf weiteres giltig.

Mit freundlichen GriiRen

Ihre
DWS Investment GmbH/DWS Investment S.A.

" Die Telefongebihren betragen 9 Cent/Min. (dtms — aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise abweichend, max. 42 Cent/Min.)
2 (Auslands-) Tarif je nach Anbieter.



Postldent-Coupon

zur Legitimation bei Ihrer Postfiliale

DWS

INVESTMENTS

Bitte beachten Sie bei Gemeinschaftskonten oder Konten Minderjahriger, DWS Investment GmbH

Mainzer Landstr.178-190

dass alle Anleger bzw. gesetzl. Vertreter eine Unterschrift in Gegenwart des 60327 Frankfurt am Main

Postmitarbeiters leisten mussen.

Postanschrift:
60612 Frankfurt am Main

Folgende Unterlagen benétigen Sie fur die Legitimationspriifung bei einer Filiale

der Deutsche Post AG:

Telefon:
01803/00 4451
(0,09 EUR/Min.)

- vollstéandig ausgeflllte Antragsunterlagen im ,Vertraulich“-Kuvert

- diesen Postldent-Coupon

- gultigen Personalausweis oder Reisepass aller Anleger

< Bitte hier abschneiden

Achtung MaV!

Formulare oder "Vertraulich"-Kuvert
und diesen Coupon im Postsache-
Fensterbriefumschlag an angegebene
Anschrift senden!

-

DWS Investment GmbH

60612 Frankfurt am Main

L

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

Deutsche Post Q

/AN

~ BRIEF KOMMUNIKATION ~

Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie
sich bei einer Postfiliale mit einem gultigen Personalausweis oder
Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer
51011, 715,1,218,7,713|7]0]

Referenznummer

Tr oo 0 vt

Achtung MaV!

m Barcodeeinscannen

m POSTIDENT® BASIC Formular nutzen
m Formular an Absender

U1

021777 012191

2. Anleger bzw. gesetzl. Vertreter

X Bitte hier abschneiden

Achtung MaV!

Formulare oder "Vertraulich"-Kuvert
und diesen Coupon im Postsache-
Fensterbriefumschlag an angegebene
Anschrift senden!

-

DWS Investment GmbH

60612 Frankfurt am Main

L

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

Deutsche Post Q

/AN

~ BRIEF KOMMUNIKATION ~

Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie
sich bei einer Postfiliale mit einem gultigen Personalausweis oder
Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer
5101171512187, 713|7]0]

Referenznummer

LI T T T T T O B

Achtung MaV!

m Barcodeeinscannen

m POSTIDENT® BASIC Formular nutzen
m Formular an Absender

U1

021777 012191

1. Anleger bzw. gesetzl. Vertreter
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